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A. PRUFUNGSAUFTRAG

Durch Beschluss der Verbandsversammlung vom 27. November 2024 des

Zweckverband "Oberlausitz Wasserversorgung”, Zittau

- im Folgenden auch kurz ,ZV OWV* oder ,Zweckverband“ genannt -

wurden wir zum Ortlichen Prifer fur den Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht des Haus-
haltsjahres 2024 gewahlt. Der Verbandsvorsitzende hat uns aufgrund dieses Beschlusses den
Auftrag zur Durchflhrung einer ortlichen Prifung nach § 104 Sachsische Gemeindeordnung
(SachsGemO) fir das Haushaltsjahr 2024 erteilt.

Grundlage fir die Prifung ist § 104 Abs. 1 SdchsGemO. Damit sind in die folgende Prifung ein-

zubeziehen:

ob bei den Ertragen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermo-

gensverwaltung vorschriftsmafig verfahren worden ist,

e die einzelnen Rechnungsbetrage sachlich und rechnerisch vorschriftsmafig begriindet und
belegt sind,

e der Haushaltsplan eingehalten worden ist und

e das Vermogen, die Kapitalposition, die Sonderposten, die Rechnungsabgrenzungsposten

und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind.

Dem uns erteilten Prifungsauftrag standen keine Ausschlussgriinde nach § 319 HGB (analog),
§§ 49 und 53 WPO sowie §§ 20 ff. Berufssatzung entgegen. Ein die Befangenheit begriinden-
des Verhaltnis im Sinne des § 103 Abs. 5 S. 1 SachsGemO i. V. m. § 20 Abs. 1 Nr. 1 bis 3
SachsGemO lag nicht vor.

Der vorliegende Prufungsbericht ist an den gepriften Zweckverband gerichtet.
Uber Art und Umfang sowie Uber das Ergebnis unserer Priifung erstatten wir den nachfolgen-

den Bericht, der nach den Grundséatzen ordnungsmaRiger Berichterstattung bei Abschlusspri-
fungen (IDW PS 450) erstellt wurde.
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Der Bericht enthalt in Abschnitt B. vorweg unsere Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den

Verbandsvorsitzenden.

Die Prufungsdurchfuhrung und die Prifungsergebnisse sind in den Abschnitten C. und D. im
Einzelnen dargestellt. Der Abschnitt D. lll. enthalt eine Darstellung der Vermogens-, Finanz- und
Ertragslage des Zweckverbandes. In Abschnitt D. IV. werden Ausfuhrungen zur Haushaltssat-

zung 2024 vorgenommen.

Der aufgrund der Prufung erteilte uneingeschrankte Bestatigungsvermerk wird in Abschnitt E.

wiedergegeben.

Unserem Bericht haben wir den gepriften Jahresabschluss (Anlage Il), bestehend aus der Ver-
mogensrechnung, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung und dem Anhang, sowie den

gepruften Rechenschaftsbericht (Anlage 1) beigefugt.

Fir die Durchfihrung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhaltnis zu Dritten,
liegen die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage beigefligten ,Allgemeine Auftragsbedin-
gungen flr Wirtschaftspruferinnen, Wirtschaftsprifer und Wirtschaftsprifungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024 zugrunde.
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B. GRUNDSATZLICHE FESTSTELLUNGEN
Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den Verbandsvorsitzenden

Der Verbandsvorsitzende hat im Rechenschaftsbericht (Anlage 1) und im Jahresabschluss (An-

lage I1) die wirtschaftliche Lage des Zweckverbandes beurteilt.

Gemal § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprifer mit den anschlieBenden Aus-
fuhrungen vorweg zur Lagebeurteilung durch den Verbandsvorsitzenden im Jahresabschluss
und im Rechenschaftsbericht Stellung. Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eige-
nen Beurteilung der Lage des Zweckverbandes ab, die wir im Rahmen unserer Prifung des

Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichts gewonnen haben.
Folgende Kernaussagen im Rechenschaftsbericht sind hervorzuheben:

Im Haushaltsjahr 2024 weist der ZV OWYV in seiner Ergebnisrechnung ein Gesamtergebnis in
Hohe von TEUR 34 (Vj.: TEUR 65) aus.

Das Ergebnis 2024 ist im Wesentlichen auf die Ertrédge aus der Vergltung fiir die Ubernahme
der Blrgschaften fur die SOWAG (TEUR 62, Vj.: TEUR 90), vermindert um angefallene Verwal-

tungskosten, zurtickzufihren.

Die Vermdgensrechnung weist eine Summe in Hohe von TEUR 28.434 (Vj.: 28.404) auf. Die
Kapitalposition zum 31. Dezember 2024 betragt TEUR 27.104 (Vj.: 27.070). Dies entspricht ei-
ner Eigenkapitalquote von 95,3 % (Vj.: 95,3 %).

In der Finanzrechnung hat sich der Endbestand an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr um
TEUR 37 verringert. Die liquiden Mittel zum 31. Dezember 2024 belaufen sich auf TEUR 200
(Vj.: TEUR 237).

Far die unmittelbare Zukunft ist mit einem Anhalten der Kostensteigerungen aufgrund der inflati-
onaren Entwicklungen zu rechnen. Der Zweckverband rechnet fur die Jahre 2025 und 2026 mit

einem positiven Jahresergebnis.

Risiken, die den Bestand des Zweckverbandes gefahrden oder dessen Entwicklung wesentlich

beeintrachtigen kénnen, werden derzeit durch den Verbandsvorsitzenden nicht gesehen.
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Nach dem Ergebnis unserer Prifung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Beurtei-
lung der Lage des Zweckverbandes einschliellich der dargestellten Chancen und Risiken der
kinftigen Entwicklung plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die Lagebeurteilung des Verbands-

vorsitzenden ist dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend.
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C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRUFUNG

Gegenstand unserer ortlichen Prifung waren gemal § 88 SachsGemO die Buchflhrung, der
Jahresabschluss, bestehend aus Vermogensrechnung, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung so-
wie Anhang, zum 31. Dezember 2024 (Anlage Il) und der Rechenschaftsbericht fur das
Haushaltsjahr 2024 (Anlage 1) des Zweckverbandes im Hinblick auf die Einhaltung der einschla-

gigen gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung.

Fir die Aufstellung von Vermdgensrechnung, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Anhang und
Rechenschaftsbericht gelten die Vorschriften der SachsGemO, der SachsKkomHVO, die VwV
KomHSys sowie die SdchsKomPrufVO.

Die Buchflhrung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht nach den
gemeinderechtlichen Vorschriften von Sachsen und den ergdnzenden Bestimmungen der Ver-
bandssatzung liegen in der Verantwortung des Verbandsvorsitzenden des Zweckverbandes,
dies gilt auch fur die Angaben, die wir zu diesen Unterlagen erhalten haben. Unsere Aufgabe ist
es, die vom gesetzlichen Vertreter vorgelegten Unterlagen und die gemachten Angaben im

Rahmen unserer pflichtgemaRen Prifung zu beurteilen.

Die Prufung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehdrte nur insoweit zu den Auf-
gaben unserer Prifung, als sich aus diesen Vorschriften Ublicherweise Rickwirkungen auf den
Jahresabschluss oder den Rechenschaftsbericht ergeben. Eine besondere Priufung zur Aufde-
ckung von Unregelmafigkeiten im Geld- und Leistungsverkehr (Unterschlagungsprufung) war
nicht Gegenstand der Prufung. Im Verlauf unserer Tatigkeit ergaben sich auch keine Anhalts-

punkte, die besondere Untersuchungen in dieser Hinsicht erforderlich gemacht hatten.

Unsere Prifung hat sich nicht darauf erstreckt, ob der Fortbestand des Zweckverbandes oder

die Wirksamkeit der Verbandsleitung zugesichert werden kann.
Eine Uberprifung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob
alle Wagnisse berlcksichtigt und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand unseres

Prafungsauftrages.

Die Prufungsarbeiten haben wir im September 2025 durchgefuhrt. AnschlieBend erfolgte die
Fertigstellung des Prifungsberichts.
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Ausgangspunkt unserer Prifung war der von uns geprufte und mit einem uneingeschrankten
Bestatigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023. Der Abschluss wur-

de durch die Verbandsversammlung am 27. November 2024 unverandert festgestellt.

Der Prifung lag eine Planung der Prifungsschwerpunkte unter Bericksichtigung unserer vor-
laufigen Lageeinschatzung des Zweckverbandes und eine Einschatzung der Wirksamkeit des
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) zugrunde (risikoorientierter Pru-
fungsansatz). Die Einschatzung basierte insbesondere auf Erkenntnissen Uber die rechtlichen

und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Aus den im Rahmen der Prifungsplanung festgestellten Risikobereichen ergaben sich folgende

Prifungsschwerpunkte:

Anlagevermogen, insbesondere Finanzanlagen

Bewertung der Ruckstellungen

Zuweisungen und Umlagen

Sonstige ordentliche Ertrage

Ausgehend von einer vorlaufigen Beurteilung des IKS haben wir bei der Festlegung der weite-
ren Prifungshandlungen die Grundsatze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet.
Sowohl die analytischen Prifungshandlungen als auch die Einzelfallprifungen wurden daher
nach Art und Umfang unter Berlcksichtigung der Bedeutung der Prifungsgebiete und der Or-
ganisation des Rechnungswesens in entsprechender Auswahl durchgefuhrt. Die Auswahl erfolg-
te derart, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses
Rechnung tragen und es ermoglichen, die Einhaltung der gesetzlichen Rechnungslegungsvor-

schriften ausreichend zu prufen.
Zur Prifung des Nachweises der Vermdgens- und Schuldposten haben wir u. a. Saldenbestati-

gungen bzw. -mitteilungen und Auskunfte Dritter in Stichproben von den fir den Zweckverband

tatigen Kreditinstituten eingeholt.
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Den Rechenschaftsbericht haben wir darauf gepruft, ob er mit dem Jahresabschluss und den
bei unserer Prifung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und ob er insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage des Zweckverbandes vermittelt; dabei haben wir auch geprift, ob
die Chancen und Risiken der kunftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Prufung hat
sich auch darauf erstreckt, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Rechenschafts-

berichts beachtet worden sind.

Als Prifungsunterlagen dienten uns die Buchhaltungsunterlagen, die Belege, Bestatigungen der

Kreditinstitute sowie das Akten- und Schriftgut des Zweckverbandes.

Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgefiuhrten Prifungshandlungen sind in unse-

ren Arbeitspapieren festgehalten.

Alle von uns erbetenen Ausklnfte, Aufklarungen und Nachweise sind uns von der

Verbandsleitung und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erbracht worden.

Erganzend hierzu hat uns der Verbandsvorsitzende in der berufsublichen Vollstandigkeitserkla-
rung schriftlich bestatigt, dass in der Buchfihrung und in dem zu prifenden Jahresabschluss al-
le bilanzierungspflichtigen Vermdgenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen be-
ricksichtigt, samtliche Aufwendungen und Ertrage enthalten, alle erforderlichen Angaben ge-

macht und uns alle bestehenden Haftungsverhaltnisse bekannt gegeben worden sind.
In der Erklarung wird auch versichert, dass der Rechenschaftsbericht hinsichtlich erwarteter

Entwicklungen alle fiir die Beurteilung der Lage des Zweckverbandes wesentlichen Gesichts-

punkte sowie die nach § 289 HGB erforderlichen Angaben enthalt.
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D. FESTSTELLUNGEN UND ERLAUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG
. OrdnungsmaRBigkeit der Rechnungslegung
1.  Buchfiihrung und weitere gepriifte Unterlagen

Das Rechnungswesen (Finanz- und Anlagenbuchhaltung) des Zweckverbandes wird durch die
Betriebsfuhrerin SOWAG unter Verwendung des Programms "proDoppik" der Firma H&H
Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH, Berlin, gefiihrt. Die Softwarebescheini-

gung fur das Programm liegt vor.

Die Organisation der Buchfiihrung und das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem
ermoglichen die vollstandige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der
Geschaftsvorfalle. Der Kontenplan ist ausreichend gegliedert, das Belegwesen ist klar und uber-
sichtlich geordnet. Die Blicher wurden zutreffend mit den Zahlen der gepriften Vermdgensrech-
nung des Vorjahres erdffnet und insgesamt wahrend des gesamten Haushaltsjahres ordnungs-

gemaln geflhrt.

Die Informationen, die aus den weiteren gepruften Unterlagen entnommen wurden, fihren zu ei-

ner ordnungsgemafien Abbildung in Buchfihrung, Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht.

Insgesamt Iasst sich feststellen, dass die Buchfihrung und die weiteren gepriften Unterlagen
(einschlieBlich Belegwesen, internes Kontrollsystem, Kostenrechnung und Planungsrechnun-
gen) nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschlieflich der Grundsatze
ordnungsmaRiger Buchfiihrung und den erganzenden Bestimmungen der Verbandssatzung ent-

sprechen.

2. Jahresabschluss

Der von uns geprifte Jahresabschluss flir das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis

31. Dezember 2024 ist diesem Bericht als Anlage |l beigefugt.

Vermoégens- und Ergebnisrechnung sind ordnungsgemal aus der Buchfiihrung und den weite-
ren gepruften Unterlagen abgeleitet. Die Eréffnungsbilanzwerte wurden ordnungsgemaf aus
dem Vorjahresabschluss Ubernommen. Die Gliederung der Vermdgensrechnung (Anlage Il, Sei-
te 1) erfolgt nach dem Schema des § 51 SadchsKomHVO. Die Ergebnisrechnung (Anlage I, Sei-
te 2) wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemal §48 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 19
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SachsKomHVO aufgestellt.

Soweit in der Vermogens- oder in der Ergebnisrechnung Darstellungswahlrechte bestehen, er-

folgen die entsprechenden Angaben weitgehend im Anhang.
Die Finanzrechnung (Anlage Il, Seite 10 ff.) wurde gemaf § 49 SachsKomHVO aufgestellt.

In dem vom Zweckverband aufgestellten Anhang (Anlage Il, Seite 3 ff.) sind die auf die
Vermogens- und die Ergebnisrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
ausreichend erlautert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben sowie die wahlweise in den
Anhang ubernommenen Angaben zur Vermogens- sowie zur Ergebnisrechnung sind vollstandig

und zutreffend dargestellt.

Der Jahresabschluss entspricht damit nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prufung
gewonnenen Erkenntnisse den gesetzlichen Vorschriften einschlieBlich der Grundsatze ord-

nungsmafiger Buchfihrung und den erganzenden Bestimmungen der Verbandssatzung.

3. Rechenschaftsbericht

Der von uns geprifte Rechenschaftsbericht fir das Haushaltsjahr 2024 ist diesem Bericht als
Anlage | beigefugt.

Nach dem Ergebnis unserer Prifung entspricht der Rechenschaftsbericht in allen wesentlichen

Belangen den gesetzlichen Vorschriften des § 53 SachsKomHVO und den erganzenden

Bestimmungen der Verbandssatzung.
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Il. Gesamtaussage des Jahresabschlusses
Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Unsere Prifung hat ergeben, dass der Jahresabschluss insgesamt, d. h. als Gesamtaussage
des Jahresabschlusses - wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Vermoégensrechnung, Er-
gebnisrechnung, Finanzrechnung und Anhang ergibt - unter Beachtung der Grundsatze ord-
nungsmafiger Buchfihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der

Vermodgens-, Finanz- und Ertragslage des Zweckverbandes vermittelt (§ 264 Abs. 2 HGB).

Auf folgende Bilanzierungs- bzw. Bewertungsgrundlagen méchten wir besonders hinweisen:

Bewertung Anteile an verbundenen Unternehmen (SOWAG)

Der ZV OWV halt nach der Ausgliederung seines Verbandsvermdgens zum 1. Januar 2000
96 % der Geschéftsanteile an der SOWAG (TEUR 26.476). Abweichend davon betragt sein An-
teil am Kapital 98,81 % des Unternehmens. Zum 31. Dezember 2024 weist der geprufte und mit
einem uneingeschrankten Bestatigungsvermerk versehene Jahresabschluss der SOWAG ein
Eigenkapital in Hohe von TEUR 29.093 bei einer Bilanzsumme in Héhe von TEUR 51.597 aus.
Der Jahresuberschuss der SOWAG betrug im Geschéftsjahr 2024 TEUR 423.

Bewertung Beteiligungen (ZV Sdier)

Der ZV OWV ist mit einer Beteiligungsquote von 7 % am Stammkapital des Zweckverbandes
"Fernwasserversorgung Sdier" (TEUR 3.300) beteiligt. Dies entspricht einem Buchwert von
TEUR 231. Der geprifte und mit einem uneingeschrankten Bestatigungsvermerk versehene
Jahresabschluss des ZV Sdier weist zum 31. Dezember 2024 ein Eigenkapital in Hohe von
TEUR 15.742 bei einer Bilanzsumme in Hohe von TEUR 16.822 aus. Das Wirtschaftsjahr

schloss der Zweckverband mit einem Jahresgewinn in Hohe von TEUR 331 ab.

Ubernahme von Biirgschaften

Der Zweckverband hat zugunsten der SOWAG Birgschaften tbernommen. Grundlage dafir ist
die Vereinbarung uber die Gewahrung von Burgschaften fur die Bankverbindlichkeiten der SO-
WAG durch den Verband vom 12. Dezember 2005, zuletzt geandert am 24. Juni 2010.

Fir die Ubernahme der Blrgschaften erhalt der Zweckverband ein jahrliches Entgelt auf das die

SOWAG vierteljahrliche Abschlage, auf Basis des letzten abgeschlossenen Haushaltsjahres,
zahlt. Im Berichtsjahr betrugen die Ertrage aus der Birgschaftsvereinbarung TEUR 62 nach
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TEUR 90 im Vorjahr.

Im Ubrigen verweisen wir hierzu auf die unter Abschnitt Ill. nachfolgende analysierende Darstel-

lung der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage.

lll. Analyse der Vermégens-, Finanz- und Ertragslage

Zur Analyse der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage haben wir die Posten der Vermégens-
rechnung und der Ergebnisrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geordnet,
wobei sich die Darstellung auf eine kurze Entwicklungsanalyse beschrankt. Die Analyse kann im
Rahmen einer Abschlussprifung nicht auf eine umfassende Beurteilung der wirtschaftlichen La-
ge des Zweckverbandes ausgerichtet sein. Zur Bewertung der Darstellungen ist der Stichtags-

bezug der Daten zu beachten.

1. Vermodgenslage (Vermégensrechnung)

In der folgenden Ubersicht der Vermdgensrechnung sind die Posten zum 31. Dezember 2024
nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entspre-

chenden Posten der Vermogensrechnung zum 31. Dezember 2023 gegenubergestellt.

Zur Darstellung der Vermogensstruktur werden die Posten der Vermoégensrechnung der Aktiv-
seite dem mittel- und langfristig (Bindungsdauer groRer als ein Jahr) bzw. dem kurzfristig ge-

bundenen Vermobgen zugeordnet.

Zur Darstellung der Kapitalstruktur werden die Posten der Vermdgensrechnung der Passivseite
dem Eigen- bzw. Fremdkapital zugeordnet, wobei innerhalb des Fremdkapitals eine Zuordnung
nach mittel- und langfristiger bzw. kurzfristiger Verfugbarkeit erfolgt. Als kurzfristige Posten wer-

den die Teilbetrage mit einer Falligkeit von bis zu einem Jahr ausgewiesen.
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Die Vermogens- und Kapitalstruktur sowie deren Veranderungen gegenuber dem Vorjahr erge-
ben sich aus den folgenden Zusammenstellungen der Zahlen der Vermogensrechnung fur die
beiden Abschlussstichtage 31. Dezember 2024 und 2023:

Vermogensstruktur
2024 2023 +/-
TEUR % TEUR % TEUR
Sachanlagen 1.413 50 1.448 5.1 -35
Finanzanlagen 26.707 _939 26.707 94,0 0
Mittel- und langfristig gebundenes Vermégen 28.120 989 28.155 _99.1 -35
Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des
Umlaufvermogens 114 04 13 0,0 101
Liquide Mittel 200 _ 0,7 236 _ 09 -36
Kurzfristig gebundenes Vermoégen 314 _ 11 249 _ 09 65
28.434 100,0 28.404 100,0 30
Kapitalstruktur
2024 2023 +/-

TEUR % TEUR % TEUR

Basiskapital 26.634 93,7 26.634 93,8 0
Rucklagen 470 1,7 435 1,5 35
Jahreslberschuss 0 _0.0 0 _0.0 0
Kapital 27.104 954 27.069 _95.3 35
Sonderposten 1.159 41 1.167 4.1 -8
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 95 _ 03 105 _ 05 -10
Mittel- und langfristiges Fremdkapital 1254 _ 44 1.272 _ 46 -18
Rickstellungen 5 00 5 00 0
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 10 0,0 10 0,0 0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 15 0,1 41 0,1 -26
Ubrige Verbindlichkeiten 46 _ 0.1 7 _ 00 39
Kurzfristiges Fremdkapital 76 _ 02 63 _ 0.1 13

28.434 100,0 28.404 100,0 30
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2. Finanzlage (Kapitalflussrechnung)

Die Mittelzuflisse und -abfllisse sind in der durch den Zweckverband erstellten Finanzrechnung
(Anlage Il, Seite 10 ff.) dargestellt. Zusammengefasst ergaben sich folgende Veranderungen
der liquiden Mittel:

2024 2023
TEUR TEUR
Mittelzufluss / -abfluss aus
Verwaltungstatigkeit 61 80
Investitionstatigkeit -85 -140
Finanzierungstatigkeit -10 -10
Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen aus
durchlaufenden Geldern -3 6
Zahlungswirksame Veranderung des Finanzmittelbestandes -37 -64
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 237 301
Finanzmittelbestand am Ende der Periode 200 237

3. Ertragslage (Ergebnisrechnung)

Die aus der Ergebnisrechnung abgeleitete Gegenliberstellung der Erfolgsrechnungen der bei-
den Haushaltsjahre 2024 und 2023 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veranderun-
gen:

2024 2023 +/-
TEUR % TEUR % TEUR %

Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie

aufgeldste Sonderposten 8 57,1 8 53,3 0 0,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte 5 35,7 5 334 0 0,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1 71 2 13.3 -1 -50,0
Betriebsleistung 14 99.9 15 _100,0 -1 -6.7
Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -12 -85,7 -10 -66,7 -2 -20,0
Sonstige ordentliche Aufwendungen -29 _-207.1 -29 _-193.3 0 0,0
Betriebsaufwand -41 _-292.8 -39 _-260.0 -2 -5.1
Betriebsergebnis -27  -192,9 -24  -160,0 -3 -12,5
Finanzergebnis 62 _ 4429 89 _ 5933 -27 -30,3
Ergebnis vor Ertragsteuern 35 _ 2500 65 _ 4333 -30 -46,2
Jahresergebnis 35 _ 250.0 65 _ 4333 -30 -46,2

Das Finanzergebnis resultiert im Wesentlichen aus der Blirgschaftsvereinbarung mit der SO-
WAG. Hieraus erhielt der Zweckverband im Haushaltsjahr Ertradge in Héhe von TEUR 62 (Vj.:
TEUR 90).
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IV. Haushaltssatzung 2024

Entsprechend § 58 SachsKomZG und § 74 SachsGemO in Verbindung mit § 12 der Verbands-

satzung erfolgte der Erlass der Haushaltssatzung 2024 wie folgt:

Verfahrensschritt Datum / Zeitraum
Offentliche Bekanntmachung - Entwurf 4. November 2023
Offentliche Auslegung - Entwurf 8. - 16. November 2023
Beschluss der Verbandsversammlung 29. November 2023
Bestatigung der GesetzmaRigkeit der Haushaltssatzung durch 23. Januar 2024
die Rechtsaufsichtsbehdrde

Offentliche Bekanntgabe 10. Februar 2024
Offentliche Auslegung (sieben Arbeitstage) 12. - 20. Februar 2024

Mit Schreiben vom 11. Dezember 2023 legte der ZV OWYV die beschlossene Haushaltssatzung

der Rechtsaufsichtsbehdrde (Landesdirektion Sachsen) zur Prifung vor.
Mit Bescheid vom 23. Januar 2024 genehmigte die Rechtsaufsichtsbehérde den unter § 4 der

Haushaltssatzung 2024 vorgesehenen Hochstbetrag der Kassenkredite in HOhe von
EUR 200.000.
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E. WIEDERGABE DES BESTATIGUNGSVERMERKS UND SCHLUSSBEMERKUNG

Nach dem abschlieRenden Ergebnis unserer Prifung haben wir dem Jahresabschluss
(Anlage Il) und dem Rechenschaftsbericht (Anlage 1) des Zweckverband "Oberlausitz
Wasserversorgung", Zittau, fir das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024
unter dem Datum vom 16. Oktober 2025 den folgenden Bestatigungsvermerk erteilt, der hier
wiedergegeben wird:

"BESTATIGUNGSVERMERK DES UNABHANGIGEN ABSCHLUSSPRUFERS
An den Zweckverband "Oberlausitz Wasserversorgung", Zittau

Priifungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Zweckverband "Oberlausitz Wasserversorgung", Zittau, — bestehend
aus der Vermogensrechnung zum 31. Dezember 2024 und der Ergebnis- und Finanzrechnung fiir das
Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschlieRlich der Darstel-
lung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden — gepruft. Darliber hinaus haben wir den Rechen-
schaftsbericht des Zweckverband "Oberlausitz Wasserversorgung”, Zittau, fir das Haushaltsjahr vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 geprft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Priifung gewonnenen Erkenntnisse

e entspricht der beigefligte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Sachs-
GemO in Verbindung mit der SdchsKomHVO und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsat-
ze ordnungsmafliger Buchfiihrung ein den tatsachlichen Verhalinissen entsprechendes Bild der
Vermoégens- und Finanzlage des Zweckverbandes zum 31. Dezember 2024 sowie seiner Ertragslage
fur das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 und

e vermittelt der beigefligte Rechenschaftsbericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des
Zweckverbandes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Rechenschaftsbericht in Einklang mit
dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der SachsGemO in Verbindung mit der SachsKom-
HVO und stellt die Chancen und Risiken der zukunftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemal § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklaren wir, dass unsere Priifung zu keinen Einwendungen gegen die
OrdnungsmaRigkeit des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichts gefiihrt hat.

Grundlage fiir die Priifungsurteile

Wir haben unsere Priifung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichts in Ubereinstimmung
mit § 317 HGB und § 104 SachsGemO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsatze ordnungsmaRiger Abschlusspriifung durchgefiihrt. Unsere Verantwor-
tung nach diesen Vorschriften und Grundsatzen ist im Abschnitt ,Verantwortung des Abschlussprifers fiir
die Prifung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichts unseres Bestatigungsvermerks wei-
tergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhéngig in Ubereinstimmung mit den deut-
schen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Be-
rufspflichten in Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen erflllt. Wir sind der Auffassung, dass die von
uns erlangten Prifungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fir unsere Prifungs-
urteile zum Jahresabschluss und zum Rechenschaftsbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter fiir den Jahresabschluss und den Rechenschaftsbericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich fur die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vor-
schriften der SachsGemO in Verbindung mit der SdchsKkomHVO in allen wesentlichen Belangen ent-
spricht, und daflir, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsatze ordnungsmafi-
ger Buchflihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdégens-, Finanz- und
Ertragslage des Zweckverbandes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fir die in-
ternen Kontrollen, die sie in Ubereinstimmung mit den deutschen Grundséatzen ordnungsmaRiger Buchfiih-
rung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermdglichen, der frei
von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der
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Rechnungslegung und Vermdgensschadigungen) oder Irrtimern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafir verantwortlich, die Fahig-
keit des Zweckverbandes zur Fortfiihrung der Unternehmenstatigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben
sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfihrung der Unternehmenstatigkeit,
sofern einschlagig, anzugeben. Dariiber hinaus sind sie daflr verantwortlich, auf der Grundlage des Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortfiihrung der Unternehmenstatigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tat-
sachliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

AuRerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fir die Aufstellung des Rechenschaftsberichts,
der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbandes vermittelt sowie in allen wesentli-
chen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der SachsGemO in Verbin-
dung mit der SachsKomHVO entspricht und die Chancen und Risiken der zukinftigen Entwicklung zutref-
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fir die Vorkehrungen und MalRnahmen
(Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Rechenschaftsberichts in Uber-
einstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der SdchsGemO in Verbindung mit der SdchsKomH-
VO zu ermdoglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise fiir die Aussagen im Rechenschaftsbe-
richt erbringen zu kdnnen.

Verantwortung des Abschlusspriifers fiir die Priifung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsbhe-
richts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dartber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes
frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtiimern ist, und ob
der Rechenschaftsbericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbandes vermittelt
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Priifung gewonne-
nen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der SdchsGemO in Verbindung mit der SdchsKom-
HVO entspricht und die Chancen und Risiken der zuklnftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen
Bestatigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prifungsurteile zum Jahresabschluss und zum Rechen-
schaftsbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes MaRk an Sicherheit, aber keine Garantie dafiir, dass eine in Uberein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten
deutschen Grundsatze ordnungsmafiger Abschlussprifung durchgeflihrte Prifung eine wesentliche fal-
sche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen konnen aus dolosen Handlungen oder Irrtiimern
resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn verniinftigerweise erwartet werden koénnte, dass
sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Rechenschaftsberichts
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Wahrend der Prifung tben wir pflichtgemales Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.
Darlber hinaus

e identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss
und im Rechenschaftsbericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtimern, planen und fiihren
Prifungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prifungsnachweise, die aus-
reichend und geeignet sind, um als Grundlage fiur unsere Prifungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass
eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist
hoher als das Risiko, dass eine aus Irrtimern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht auf-
gedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Falschungen, beabsichtigte Unvoll-
standigkeiten, irrefihrende Darstellungen bzw. das AuRerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten
kénnen.

e erlangen wir ein Verstandnis von den fur die Priifung des Jahresabschlusses relevanten internen Kon-
trollen und den fir die Prifung des Rechenschaftsberichts relevanten Vorkehrungen und MafRnahmen,
um Prifungshandlungen zu planen, die unter den Umstanden angemessen sind, jedoch nicht mit dem
Ziel, ein Prufungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen des Zweckverbandes bzw. dieser Vor-
kehrungen und MalRnahmen abzugeben.
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e beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschatzten
Werte und damit zusammenhangenden Angaben.

e ziehen wir Schlussfolgerungen Uber die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfihrung der Unternehmenstatigkeit sowie, auf der
Grundlage der erlangten Priifungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit
Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fahigkeit des Zweckverban-
des zur Fortfihrung der Unternehmenstatigkeit aufwerfen kénnen. Falls wir zu dem Schluss kommen,
dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestatigungsvermerk auf die dazu-
gehorigen Angaben im Jahresabschluss und im Rechenschaftsbericht aufmerksam zu machen oder,
falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prifungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen
unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestatigungsvermerks er-
langten Prifungsnachweise. Zukunftige Ereignisse oder Gegebenheiten kénnen jedoch dazu fiihren,
dass der Zweckverband seine Unternehmenstatigkeit nicht mehr fortflihren kann.

e beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschlieRlich der An-
gaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschaftsvorfalle und Ereignisse so dar-
stellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsatze ordnungsmafiger Buch-
fihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertrags-
lage des Zweckverbandes vermittelt.

e beurteilen wir den Einklang des Rechenschaftsberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent-
sprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Zweckverbandes.

e flhren wir Prifungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientier-
ten Angaben im Rechenschaftsbericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Priifungsnachweise
vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertre-
tern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der
zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenstandiges Prifungsurteil zu den zu-
kunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht
ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass kilinftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientier-
ten Angaben abweichen.

Wir erértern mit den fur die Uberwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die
Zeitplanung der Prufung sowie bedeutsame Prifungsfeststellungen, einschlielich etwaiger bedeutsamer
Mangel in internen Kontrollen, die wir wahrend unserer Prifung feststellen."
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Den vorstehenden Priifungsbericht erstatten wir in Ubereinstimmung mit den gesetzlichen Vor-
schriften und den Grundsatzen ordnungsmaliger Berichterstattung bei Abschlussprifungen
(IDW PS 450).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestatigungsvermerks aulerhalb dieses Pri-
fungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Verdffentlichungen oder Weitergabe
des Jahresabschlusses und/oder des Rechenschaftsberichts in einer von der bestatigten Fas-
sung abweichenden Form (einschlieBlich der Ubersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor
unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestatigungsvermerk zitiert oder auf un-
sere Prufung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Dresden, den 16. Oktober 2025 DONAT WP GmbH
Wirtschaftsprifungsgesellschaft

signiert von:
Olaf Donat
WIRTSCHAFTS- 16.10.2025

PRUFUNGS-
GESELLSCHAFT

Donat
Wirtschaftsprifer
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ZWECKVERBAND "OBERLAUSITZ WASSERVERSORGUNG", ZITTAU

RECHENSCHAFTSBERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS 2024

Der Zweckverband ,Oberlausitz Wasserversorgung® (ZV OWV) besteht seit dem 1. Januar
1998. Er entstand durch Fusion der Zweckverbande ,Spreequell Wasserversorgung“ und ,Was-

serversorgung Zittau-Land®.

Gemal der 5. Anderungssatzung zur Verbandssatzung ist der ZV OWV Aufgabentréger der
Wasserversorgung in folgenden Mitgliedsgemeinden:

Beiersdorf, Bernstadt jedoch ohne Gemeindeteil Dittersbach, Berthelsdorf, Bertsdorf-Hornitz,
Cunewalde, Dirrhennersdorf, Ebersbach-Neugersdorf, Eibau, Grolischénau, Gro3schweidnitz,
Hainewalde, Herrnhut, Jonsdorf, Lawalde ohne OT Lauba, Leutersdorf, Mittelherwigsdorf,
Neusalza-Spremberg, Niedercunnersdorf, Obercunnersdorf, Oderwitz, Olbersdorf, Oppach, Oy-

bin, Rosenbach, Schénbach und Seifhennersdorf.

Zum 1. Januar 2013 fusionierten die Gemeinden Eibau, Niedercunnersdorf und Obercunners-
dorf zur Gemeinde Kottmar. Zum gleichen Zeitpunkt wurde die Gemeinde Berthelsdorf in die
Stadt Herrnhut eingemeindet. Diese Anderungen werden mit der nachsten Satzungsanderung

bericksichtigt.

In der 5. Anderungssatzung, welche am 1. Januar 2013 in Kraft trat, wurde geregelt, dass im

Rechnungswesen des Verbandes kiinftig die kommunale Doppik Anwendung findet.

Der ZV OWYV hat sein Verbandsvermdgen in die Stidoberlausitzer Wasserversorgungs- und Ab-
wasserentsorgungsgesellschaft mbH (SOWAG mbH) eingebracht. Der Ausgliederungsvertrag
wurde am 13. Juli 2000 notariell beurkundet. Im Gegenzug zur Einbringung seines Verbands-
vermoégens in die SOWAG mbH halt der ZV OWV 96 % der Geschaftsanteile der SOWAG
mbH.

Darlber hinaus schlossen der ZV OWV und die SOWAG mbH einen Versorgungsvertrag zur
Aufgabenlbertragung Wasserversorgung ab. Der ZV OWYV sichert sich in diesem Versorgungs-
vertrag weitgehende Kontrollrechte. Zudem ist gewahrleistet, dass wichtige Entscheidungen der
SOWAG mbH durch die Verbandsversammlung des ZV OWV zu genehmigen sind (z. B. Ge-

nehmigung der Preise).
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Der Versorgungsvertrag hat gemafl 3. Nachtrag vom November 2024 eine Laufzeit bis zum
31. Dezember 2035.

Neben der Ubernahme der Aufgaben der Wasserversorgung und der Verantwortung fiir die In-
vestitionen sieht der Versorgungsvertrag zwischen der SOWAG mbH und dem ZV OWYV weiter-
hin vor, dass die SOWAG das direkte Kundenverhéltnis zu den Trinkwasserabnehmern voll-
zieht. Auf dieser Grundlage ist die SOWAG mbH fir die Versorgung im Verbandsgebiet verant-
wortlich. Die Kundenverhaltnisse basieren dabei auf den allgemeinen Bedingungen fir die Ver-
sorgung mit Wasser (AVB WasserV) und entsprechenden erganzenden Bedingungen. Erganzt

werden diese Vertragsgrundlagen durch die Rumpfsatzung des ZV OWV.

Der ZV OWYV betreibt seit dem 1. Januar 2000 keine eigenen Versorgungsanlagen.

Ab dem Jahr 2020 tatigt der Zweckverband jedoch wieder Investitionen. Nach Abschluss der In-
vestitionsmalRnahmen werden diese zum Betrieb der Anlagen an die SOWAG mbH verpachtet.
Dies betrifft Investitionen, die der Infrastrukturférderung dienen und im Zuge komplexer Infra-

strukturprojekte der Mitgliedsgemeinden vollzogen werden.

Ein entsprechender Rahmenvertrag zur Verpachtung, der die Ermittlung kostendeckender Ver-

pachtungsentgelte und den Haftungsibergang regelt, wurde im Jahr 2020 abgeschlossen.

Das Eigenkapital (Kapitalposition) stieg im Jahr 2024 durch Rucklagenzufihrungen aus dem
Uberschuss des ordentlichen Ergebnisses in Hohe von T€ 34 und betragt per 31.12.2024
T€ 27.104.

Die Eigenkapitalquote betragt zum 31. Dezember 2024 ca. 95,3 %. Bezieht man die Restbuch-
werte der Sonderposten ein, so ergibt sich ein Anteil der Eigenmittel an der Bilanzsumme in
Hohe von 99,4 %.

Da der ZV OWYV kein operatives Geschaft betreibt, resultiert das positive Gesamtergebnis als
Uberschuss aus der Vergiitung fir die Ubernahme der Blirgschaften fir die SOWAG, vermin-
dert um angefallene Verwaltungskosten. Die Umsetzung von Investitionen und anschlieliende
Verpachtung dieser hat auf das Ergebnis 2024 nur sehr geringe Auswirkung. Der Uberschuss

soll in die Rlcklage des ordentlichen Ergebnisses eingestellt werden.
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Der Haushaltsplan sah einen Uberschuss von T€ 54 vor. Der geringere Uberschuss resultiert

vor allem aus niedrigeren Ertragen aus der Birgschaftsvergutung (Plan T€ 87; Ist T€ 62). Die

sonstigen ordentlichen Aufwendungen waren um ca. T€ 4 geringer als geplant.

Die im Jahr 2024 geplanten Positionen Abschreibungen, Zinsaufwendungen, Aufldsungen von

Sonderposten und Verpachtungsentgelte, die aus der Errichtung von Anlagevermdgen und

dessen Verpachtung resultieren, fielen im Jahr 2024 in geringerem Umfang an, weil Baumal3-

nahmen nicht bzw. nicht im geplanten Umfang bzw. Zeitplan umgesetzt wurden.

Die Verpachtungsentgelte wurden fur 2024 mit T€ 5 berechnet.

Im Produkt Wasserversorgung gleichen sich geringere Ertrage und Aufwendungen jedoch

aus, so dass diese Abweichungen vom Haushaltplan nicht zu einer Abweichung beim Jahres-

Uberschuss fiihren.

Die Ruckstellungen haben sich im Jahr 2024 wie folgt entwickelt:

01.01.2024 | Inanspruch- | Auflésung | Zufiihrung | 31.12.2024
nahme
€ € € € €
Jahresabschlussprifungen| 4.145,00 4.145,00 0,00 4.420,00 4.420,00
Veroffentlichung Jahresab-| 1.350,00 1.037,23 312,77 1.050,00 1.050,00
schluss
5.495,00 5.182,23 312,77 5.470,00 5.470,00

Der ZV OWYV beschéftigt kein eigenes Personal.

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung, der Verwaltungsrat und der Ver-

bandsvorsitzende.
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1. Die Verbandsversammilung

Vertreter in der Verbandsversammlung sind die amtierenden Blrgermeister der Mitgliedsge-

meinden (Auflistung siehe Anlage).

2. Der Verwaltungsrat

Verbandsvorsitzender und

Vorsitzender des Verwaltungsrates: Herr Willem Riecke, Blrgermeister der Stadt
Herrnhut
1. Stellvertreter: Herr Markus Hallmann, Blrgermeister der

Gemeinde Mittelherwigsdorf

2. Stellvertreter: Herr Markus Weise, Blrgermeister der Stadt
Bernstadt
Mitglieder des Verwaltungsrates: Frau Sylvia Hélzl, Blrgermeisterin der

Gemeinde Oppach

Herr Thomas Martolock, Blrgermeister der

Gemeinde Cunewalde

Herr Roland H6hne, Blrgermeister der

Gemeinde Rosenbach

Frau Kati Wenzel, Blrgermeisterin der Gemeinde
Jonsdorf

Im Berichtszeitraum wurden an die Mitglieder des Verwaltungsrates Verglutungen in Hohe von
€ 4.560,00 gezahlt.
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Da der ZV OWYV kein operatives Geschaft ausibt, bestehen keine wesentlichen Chancen flr
die kunftige Entwicklung, auf die im Rechenschaftsbericht einzugehen ist. Vor dem Hinter-
grund der Chancen und Risiken der SOWAG mbH bestehen derzeit keine wirtschaftlichen Ri-

siken, die den Fortbestand des Zweckverbandes gefahrden.

Im Jahr 2022 entstanden infolge des Ausbruchs des Ukraine-Krieges Risiken bezuglich der Si-
cherheit der Energie- und Rohstoffversorgung. Diese Risiken wurden bewertet und die ohne-
hin schon getroffenen Gegenmallinahmen zur Sicherung der Wasserver- und Abwasserentsor-

gung bei grof¥flachigen Stromausfallen in Bezug zur aktuellen Situation angepasst.

Zudem hat die SOWAG mbH Auswirkungen in Bezug auf die Aufwendungen insbesondere beim
Bezug von Energie, Kraftstoffen, Chemikalien, Instandhaltungsmaterial sowie bei Fremdleistun-
gen zu verzeichnen. Diesen Risiken wird mit der Intensivierung der Optimierungsmaf3nahmen
zur Reduzierung des Ressourcenverbrauchs begegnet. Zudem wurde durch eine Uberarbeitung
der Entgeltkalkulation fur die Trinkwasserversorgung die Erléssituation ab dem Jahr 2024 ver-

bessert.

Die SOWAG mbH rechnet zudem mit deutlich steigenden Personalkosten. Da das Unterneh-
men aktuell anhand individuell verhandelter Einzelvertrage entlohnt, wurde im Jahr 2022 durch
den Aufsichtsrat ein Organisations- und Entgeltgutachten in Auftrag gegeben, das die vorhan-
dene Entgeltgestaltung im Bezug zur Hohe der branchenublichen Vergutung verglich. Dabei er-
gab sich eine im Durchschnitt um ca. 15 % geringere Vergutung im Unternehmen. Diese Diffe-
renz soll bis zum Jahr 2026 abgebaut und eine Vergutung gemaR Tarifvertrag offentlicher
Dienst erreicht werden. Diese Entwicklung ist verbunden mit Mallnahmen zur Steigerung der Ef-

fizienz.

Der ZV OWYV hat fur die Jahre 2025 und 2026 positive Jahresergebnisse geplant. Die zuvor
beschriebenen Risiken der Aufwandserhéhungen bei RHB-Stoffen betreffen das Unternehmen
SOWAG mbH und haben auf die Wirtschaftsplanung des ZV OWYV keine unmittelbare Auswir-
kung.
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Risiken, die den Bestand des ZV gefahrden oder dessen Entwicklung wesentlich beeintrachti-

gen kdnnen, werden nicht gesehen.

Zittau, den 30. Juni 2025

Riecke
Verbandsvorsitzender



ZV Oberlausitz Wasserversorgung Vermoégensrechnung (Bilanz) 2024

2024 | 2023
in Euro
AKTIVSEITE
1. Anlagevermdgen 28.120.407,23 28.155.243,86
a) Immaterielle Vermdgensgegenstande 0,00 0,00
b) Sonderposten fiir geleistete Investitionszuwendungen 0,00 0,00
c) Sachanlagevermégen 1.413.247,25 1.448.083,88
aa) Unbebaute Grundstiicke und grundstiicksgleiche Rechte an solchen 0,00 0,00
bb) Bebaute Grundstiicke und grundstiicksgleiche Rechte an solchen 0,00 0,00
cc) Infrastrukturvermégen 480.580,00 464.712,00
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden 0,00 0,00
ee) Kunstgegenstande und Kulturdenkméler 0,00 0,00
f) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 0,00 0,00
gg) Betriebs- und Geschéftsausstattung, Tiere 0,00 0,00
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 932.667,25 983.371,88
d) Finanzanlagevermdgen 26.707.159,98 26.707.159,98
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen 26.476.159,98 26.476.159,98
bb) Beteiligungen 231.000,00 231.000,00
cc) Sondervermégen 0,00 0,00
dd) Ausleihungen 0,00 0,00
ee) Wertpapiere 0,00 0,00
2. Umlaufvermdgen 313.611,88 249.238,00
a) Vorrate 0,00 0,00
b) Offentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 0,00 0,00
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermégens 114.108,90 12.782,61
d) Liquide Mittel 199.502,98 236.455,39
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
4, Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00
SUMME AKTIVA 28.434.019,11 28.404.481,86




ZV Oberlausitz Wasserversorgung Vermoégensrechnung (Bilanz) 2024
2024 | 2023
in Euro
PASSIVSEITE
1. Kapitalposition 27.104.093,05 27.069.699,01
a) Basiskapital 26.634.278,15 26.634.278,15
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemaR § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sachsischen
Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf 0,00 0,00
b) Riicklagen 469.814,90 435.420,86
aa) Riicklagen aus Uberschiissen des ordentlichen Ergebnisses 469.814,90 435.420,86
darunter: Betrag der Riicklage aus der Verrechnung geméaR § 72 Absatz 3 Satz 3
SéchsGemO 0,00 0,00
bb) Riicklagen aus Uberschiissen des Sonderergebnisses 0,00 0,00
darunter: Betrag der Riicklage aus der Verrechnung geméaR § 72 Absatz 3 Satz 3
SachsGemO einschlieRlich der Ubertragung gemaR § 24 Absatz 3 Satz 2 der Séchsischen
Kommunalhaushaltsverordnung 0,00 0,00
cc) Riicklagen aus nicht ertragswirksam aufzuldsenden Zuwendungen 0,00 0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Riicklagen 0,00 0,00
c) Fehlbetrage 0,00 0,00
aa) Jahresbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbetragen des ordentlichen Ergebnisses
aus den Vorjahren 0,00 0,00
bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbetrdgen des Sonderergebnisses aus den
Vorjahren 0,00 0,00
2. Sonderposten 1.159.162,00 1.166.845,00
a) Sonderposten fir empfangene Investitionszuwendungen 1.159.162,00 1.166.845,00
b) Sonderposten fiir Investitionsbeitrage 0,00 0,00
c) Sonderposten fir den Gebuhrenausgleich 0,00 0,00
d) Sonstige Sonderposten 0,00 0,00
3. Riickstellungen 5.470,00 5.495,00
a) Riickstellungen fiir Entgeltzahlungen fiir Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit 0,00 0,00
b) Riickstellungen fiir Rekultivierung und Nachsorge von Deponien 0,00 0,00
c) Riickstellungen fiir die Sanierung von Altlasten und sonstige UmweltschutzmalRnahmen 0,00 0,00
d) Riickstellungen fiir ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhangigen Umlagen nach § 25a des
Sachsischen Finanzausgleichgesetzes 0,00 0,00
e) Riickstellungen fiir ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhaltnissen 0,00 0,00
f) Riickstellungen fiir drohende Verpflichtungen aus anhéngigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus
Biirgschaften, Gewahrvertragen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschéften 0,00 0,00
g) Rickstellungen fir unterlassene Aufwendungen fiir Instandhaltung im Haushaltsjahr 0,00 0,00
h) Riickstellungen fir sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistungen gegentiber
Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begriindet wurden und die der Hohe nach noch nicht
genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind 5.470,00 5.495,00
i) Riickstellungen fiir drohende Verluste aus schwebenden Geschéaften und aus laufenden Verfahren 0,00 0,00
i} sonstige Riickstellungen 0,00 0,00
4, Verbindlichkeiten 165.294,06 162.442,85
a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen 0,00 0,00
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 105.000,00 115.000,00
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschaften 0,00 0,00
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 14.418,27 40.642,13
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0,00 0,00
f) Sonstige Verbindlichkeiten 45.875,79 6.800,72
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
SUMME PASSIVA 28.434.019,11 28.404.481,86




ZV Oberlausitz Wasserversorgung

Ergebnisrechnung

2024

Ergebnis Planansatz Fortgeschriebener Ist-Ergebnis Vergleich Ist/
Ansatz fortgeschriebener Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 EOZ4 2024 (Spalte 4 ./. Spalte 3)
uro
1 2 3 4 5
1 Steuern und ahnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0,00
darunter: Grundsteuer A und B 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Gewerbesteuer 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0,00 0 0,00 0,00 0,00
2 |+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgeldste Sonderposten 7.683,00 16.000 16.000,00 7.683,00 -8.317,00
darunter: allgemeine Schliisselzuweisungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
sonstige allgemeine Zuweisungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
aufgeldste Sonderposten 7.683,00 16.000 16.000,00 7.683,00 -8.317,00
3 |+ sonstige Transferertrage 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4 |+ offentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 0,00
5 |+ privatrechtliche Leistungsentgelte 5.321,57 34.600 34.600,00 5.092,93 -29.507,07
6 |+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.600,60 500 500,00 0,00 -500,00
7 |+ Zinsen und sonstige Finanzertrage 89.799,28 87.200 87.200,00 62.344,22 -24.855,78
8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveranderungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
9 |+ sonstige ordentliche Ertrage -0,04 0 0,00 1.174,33 1.174,33
10 | = ordentliche Ertrdge (Nummer 1 bis 9) 104.404,41 138.300 138.300,00 76.294,48 -62.005,52
11 Personalaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
darunter: Zufihrungen zu Riickstellungen fiir Entgeltzahlungen fiir Zeiten der Freistellung von der
Arbeit 0,00 0 0,00 0,00 0,00
12 |+ Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
13 |+ Aufwendungen fiir Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
14 |+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 10.361,81 50.200 50.200,00 12.362,19 -37.837,81
15 |+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 449,84 400 400,00 412,74 12,74
16 |+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten fiir geleistete
Investitionsforderungsmafnahmen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
darunter:  Abschreibungen auf Sonderposten fir geleistete InvestitionsférderungsmaBnahmen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
17 |+ sonstige ordentliche Aufwendungen 28.904,64 33.600 33.600,00 29.125,51 -4.474,49
18 |= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) 39.716,29 84.200 84.200,00 41.900,44 -42.299,56
19 |= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ... Nummer 18) 64.688,12 54,100 54.100,00 34.394,04 -19.705,96
20 aulerordentliche Ertrage 0,00 0 0,00 0,00 0,00
21 auferordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
22 |= Sonderergebnis (Nummer 20 .. Nummer 21) 0,00 0 0,00 0,00 0,00
23 |= Gesamtergebnis als Uberschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22) 64.688,12 54.100 54.100,00 34.394,04 -19.705,96
24 Abdeckung von Fehlbetrégen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren 0,00 0 0,00 0,00 0,00
25 Abdeckung von Fehlbetrdgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren 0,00 0 0,00 0,00 0,00
26 Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemaR § 72 Absatz 3
Satz 3 SachsGemO 0,00 0 0,00 0,00 0,00
27 Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Sonderergebnis mit dem Basiskapital geman § 72
Absatz 3 Satz 3 SachsGemO 0,00 0 0,00 0,00 0,00
28 | = verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 +26 + 27) ./. (Nummer 24 + 25)] 64.688,12 54.100 54.100,00 34.394,04 -19.705,96




ZV Oberlausitz Wasserversorgung 2024
Produktbereich 11
Produktgruppe 111
Produkt 111000 Innere Verwaltung
Teilergebnisrechnung
Ergebnis Planansatz Fortgeschriebener Ist-Ergebnis Vergleich Ist/
Ansatz fortgeschriebener Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2024 2024 (Spalte 4 /. Spalte 3)
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) Euro
1 2 3 4 5
1 anteilige Steuern und ahnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgeléste Sonderposten 0,00 0 0,00 0,00 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
aufgeldste Sonderposten 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige sonstige Transferertrage 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige 6ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 228,47 0 0,00 0,00 0,00
348800 Ertrage aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von iibrigen Bereichen 22847 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Zinsen und sonstige Finanzertrage 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+/-|anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveranderungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige sonstige ordentliche Ertrage 0,00 0 0,00 1.174,33 1.174,33
358200 Ertrage aus der Auflésung von Riickstellungen 0,00 0 0,00 312,77 312,77
359100 Weitere sonstige ordentliche Ertrdge aus laufender Verwaltungstatigkeit 0,00 0 0,00 861,56 861,56
2 |= |anteilige ordentliche Ertrage 228,47 0 0,00 1.174,33 1.174,33
3 anteilige Personalaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Aufwendungen fiir Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten fiir geleistete
Investitionsférdermafinahmen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 28.904,64 33.100 33.100,00 29.125,51 -3.974,49
442100 Aufwendungen fiir ehrenamtliche und sonstige Tatigkeit 4.560,00 4.600 4.600,00 4.560,00 -40,00
443103 Aufwendungen fiir Sachverstandg Gerichts- u.hnl.Kosten Honorare 200,79 2.000 2.000,00 0,00 -2.000,00
443109 Offentl. Bekanntmachung, Anzeigen, Ausschreibungen 5.368,02 4.500 4.500,00 5.136,28 636,28
443113 Aufwendungen fiir Priifungskosten 4.984,59 8.000 8.000,00 4.889,46 -3.110,54
443114 Aufwendungen fiir Kosten des Geldverkehrs 284,57 300 300,00 324,52 2452
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfalle 2.329,48 900 900,00 2.985,73 2.085,73
445700 Erstattungen fiir die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstatigkeit
private Unternehmen 10.356,03 11.400 11.400,00 10.817,71 -582,29
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstatigkeit 821,16 1.400 1.400,00 411,81 -988,19
4 |= |anteilige ordentliche Aufwendungen 28.904,64 33.100 33.100,00 29.125,51 -3.974,49
5 |= |anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsiiberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -28.676,17 -33.100 -33.100,00 -27.951,18 5.148,82
6 anteilige Ertrage aus interner Leistungsverrechnung 0,00 0 0,00 0,00 0,00
7 anteilige Aufwendungen fiir interne Leistungsverrechnung 0,00 0 0,00 0,00 0,00
8 |+ |anteilige kalkulatorische Kosten 0,00 0 0,00 0,00 0,00




ZV Oberlausitz Wasserversorgung

2024
Produktbereich 1
Produktgruppe 11
Produkt 111000 Innere Verwaltung

Ergebnis Planansatz Fortgeschriebener Ist-Ergebnis Vergleich Ist/
Ansatz fortgeschriebener Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2024 2024 (Spalte 4 ... Spalte 3)
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) Euro
1 2 3 4 5

9 |= |anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 .. Nummern 7 + 8) 0,00 0 0,00 0,00 0,00
10 |= |anteiliger Nettoressourcenbedarf/-iiberschuss (Nummern 5 + 9) -28.676,17 -33.100 -33.100,00 -27.951,18 5.148,82




ZV Oberlausitz Wasserversorgung 2024
Produktbereich 53
Produktgruppe 533
Produkt 533000 Wasserversorgung
Teilergebnisrechnung
Ergebnis Planansatz Fortgeschriebener Ist-Ergebnis Vergleich Ist/
Ansatz fortgeschriebener Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2024 2024 (Spalte 4 /. Spalte 3)
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) Euro
1 2 3 4 5
1 anteilige Steuern und ahnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgeldste Sonderposten 7.683,00 16.000 16.000,00 7.683,00 -8.317,00
316100 Ertrage aus der Aufldsung von Sonderposten aus Zuweisungen 7.683,00 16.000 16.000,00 7.683,00 -8.317,00
darunter: Umlagen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
aufgeldste Sonderposten 7.683,00 16.000 16.000,00 7.683,00 -8.317,00
316100 Ertrage aus der Aufldsung von Sonderposten aus Zuweisungen 7.683,00 16.000 16.000,00 7.683,00 -8.317,00
+ |anteilige sonstige Transferertrage 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige 6ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 0,00
anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 5.321,57 34.600 34.600,00 5.092,93 -29.507,07
341100 Mieten und Pachten 0,00 34.600 34.600,00 0,00 -34.600,00
341110 Pachten 5.321,57 0 0,00 5.092,93 5.092,93
+ |anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.372,13 500 500,00 0,00 -500,00
348800 Ertrage aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von (ibrigen Bereichen 1.372,13 500 500,00 0,00 -500,00
+ |anteilige Zinsen und sonstige Finanzertrage 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+/-|anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveranderungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige sonstige ordentliche Ertrage -0,04 0 0,00 0,00 0,00
352100 Erstattung von Steuern -0,04 0 0,00 0,00 0,00
2 | = |anteilige ordentliche Ertrage 14.376,66 51.100 51.100,00 12.775,93 -38.324,07
3 anteilige Personalaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Aufwendungen fiir Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 10.361,81 50.200 50.200,00 12.362,19 -37.837,81
471100 Abschreibungen auf immatrielle Vermégen und Sachvermdgen 10.361,81 50.200 50.200,00 12.362,19 -37.837,81
+ |anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 449,84 400 400,00 412,74 12,74
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 449,84 400 400,00 412,74 12,74
+ |anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten fiir geleistete
Investitionsférdermaflinahmen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 500 500,00 0,00 -500,00
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfalle 0,00 500 500,00 0,00 -500,00
4 |= |anteilige ordentliche Aufwendungen 10.811,65 51.100 51.100,00 12.774,93 -38.325,07
5 |= |anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsiiberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 3.565,01 0 0,00 1,00 1,00
6 anteilige Ertrage aus interner Leistungsverrechnung 0,00 0 0,00 0,00 0,00
7 |+ |anteilige Aufwendungen firr interne Leistungsverrechnung 0,00 0 0,00 0,00 0,00
8 |+ |anteilige kalkulatorische Kosten 0,00 0 0,00 0,00 0,00
9 |= |anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 .. Nummern 7 + 8) 0,00 0 0,00 0,00 0,00
10 | = |anteiliger Nettoressourcenbedarf/-iiberschuss (Nummern 5 + 9) 3.565,01 0 0,00 1,00 1,00




ZV Oberlausitz Wasserversorgung 2024
Produktbereich 61
Produktgruppe 612
Produkt 612000 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnisrechnung
Ergebnis Planansatz Fortgeschriebener Ist-Ergebnis Vergleich Ist/
Ansatz fortgeschriebener Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2024 2024 (Spalte 4 /. Spalte 3)
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) Euro
1 2 3 4 5
1 anteilige Steuern und ahnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgeléste Sonderposten 0,00 0 0,00 0,00 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
aufgeldste Sonderposten 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige sonstige Transferertrage 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige 6ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Zinsen und sonstige Finanzertrage 89.799,28 87.200 87.200,00 62.344,22 -24.855,78
369100 Sonstige Finanzertrage 89.799,28 87.200 87.200,00 62.344,22 -24.855,78
+/-|anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveranderungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige sonstige ordentliche Ertrage 0,00 0 0,00 0,00 0,00
= |anteilige ordentliche Ertrage 89.799,28 87.200 87.200,00 62.344,22 -24.855,78
3 anteilige Personalaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Aufwendungen fiir Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten fiir geleistete
InvestitionsférdermaRnahmen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4 |= |anteilige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
5 |= |anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsiiberschuss, Nummer 2 ... Nummer 4) 89.799,28 87.200 87.200,00 62.344,22 -24.855,78
6 anteilige Ertrage aus interner Leistungsverrechnung 0,00 0 0,00 0,00 0,00
7 |+ |anteilige Aufwendungen fiir interne Leistungsverrechnung 0,00 0 0,00 0,00 0,00
8 |+ |anteilige kalkulatorische Kosten 0,00 0 0,00 0,00 0,00
9 |[= |anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ... Nummern 7 + 8) 0,00 0 0,00 0,00 0,00
10 |= |anteiliger Nettoressourcenbedarf/-liberschuss (Nummern 5 + 9) 89.799,28 87.200 87.200,00 62.344,22 -24.855,78




ZV Oberlausitz Wasserversorgung 2024
Finanzrechnung
Ergebnis Planansatz Fortgeschriebener Ist-Ergebnis Vergleich Ist/
Ansatz fortgeschriebener Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten 2023 2024 2024 2024 (Spalte 4 ./. Spalte 3)
Euro
1 2 3 4 5
1 Steuern und ahnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0,00
darunter: Grundsteuer A und B 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Gewerbesteuer 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0,00 0 0,00 0,00 0,00
2 |+ Zuwendungen und Umlagen fiir laufende Verwaltungstatigkeit 0,00 0 0,00 0,00 0,00
darunter: allgemeine Schllisselzuweisungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
sonstige allgemeine Zuweisungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
3 |+ sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4 |+ offentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeitrége 0,00 0 0,00 0,00 0,00
5 |+ privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 34.600 34.600,00 0,00 -34.600,00
641100 Mieten und Pachten 0,00 34.600 34.600,00 0,00 -34.600,00
6 |+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.090,03 500 500,00 510,57 10,57
648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von brigen Bereichen 1.090,03 500 500,00 510,57 10,57
7 |+ Zinsen und dhnliche Einzahlungen 109.771,83 87.200 87.200,00 88.599,28 1.399,28
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen 109.771,83 87.200 87.200,00 88.599,28 1.399,28
8 |+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstéatigkeit 0,00 0 0,00 861,56 861,56
659100 Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit 0,00 0 0,00 861,56 861,56
9 |= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstétigkeit (Nummern 1 bis 8) 110.861,86 122.300 122.300,00 89.971,41 -32.328,59
10 Personalauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
11 |+ Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
12 |+ Auszahlungen fiir Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
13 |+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 449,84 400 400,00 412,74 12,74
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 449,84 400 400,00 412,74 12,74
14 |+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit 0,00 0 0,00 0,00 0,00
15 |+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstétigkeit 30.427,35 33.600 33.600,00 28.676,91 -4.923,09
742100 Ehrenamtliche und sonstige Tatigkeit 4.560,00 4.600 4.600,00 4.560,00 -40,00
743103 Auszahlg. f. Sachverstandigen- Gerichts- und ahnl. Kosten 5.234,95 10.300 10.300,00 4.938,98 -5.361,02
743109 Ausz. f. dffentl. Bekanntmachg Anzeigen, Ausschreibungen 3.979,94 4.500 4.500,00 5.424,36 924,36
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfélle 2.329,48 1.400 1.400,00 2.985,73 1.585,73
745700 Erstattungen an private Unternehmen 13.501,82 11.400 11.400,00 10.356,03 -1.043,97
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit 821,16 1.400 1.400,00 411,81 -988,19
16 |= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit (Nummern 10 bis 15) 30.877,19 34.000 34.000,00 29.089,65 -4.910,35
17 |= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstétigkeit als Zahlungsmitteliiberschuss/ -
bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16) 79.984,67 88.300 88.300,00 60.881,76 -27.418,24
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 495.000 495.000,00 0,00 -495.000,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land (Zahlungseingang) 0,00 495.000 495.000,00 0,00 -495.000,00
19 |+ Einzahlungen aus Investitionsbeitrdgen und &hnlichen Entgelten fiir Investitionstatigkeit 0,00 0 0,00 0,00 0,00
20 |+ Einzahlungen aus der VerduRerung von immateriellen Vermdgensgegenstanden 0,00 0 0,00 0,00 0,00
21 |+ Einzahlungen aus der VerauRerung von Grundstlicken, Gebauden und sonstigen unbeweglichen
Vermdgensgegenstanden 0,00 0 0,00 0,00 0,00
22 |+ Einzahlungen aus der Verauferung von lbrigem Sachanlagevermégen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
23 |+ Einzahlungen aus der VerauRerung von Finanzanlagevermégen und von Wertpapieren des
Umlaufvermdgens 0,00 0 0,00 0,00 0,00




ZV Oberlausitz Wasserversorgung 2024
Ergebnis Planansatz Fortgeschriebener Ist-Ergebnis Vergleich Ist/
Ansatz fortgeschriebener Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten 2023 2024 2024 2024 (Spalte 4 ./. Spalte 3)
uro
1 2 3 4 5
24 |+ Einzahlungen fiir sonstige Investitionstatigkeit 0,00 0 0,00 0,00 0,00
25 | = Einzahlungen fiir Investitionstatigkeit (Nummern 18 bis 24) 0,00 495.000 495.000,00 0,00 -495.000,00
26 Auszahlungen fiir den Erwerb von immateriellen Vermdgensgegensténden 0,00 0 0,00 0,00 0,00
27 |+ Auszahlungen fiir den Erwerb von Grundstiicken, Gebauden und sonstigen unbeweglichen
Vermdgensgegenstanden 0,00 0 0,00 0,00 0,00
28 |+ Auszahlungen fiir BaumaRnahmen 140.022,00 550.000 550.000,00 85.172,89 -464.827,11
785110 Auszahlungen fiir HochbaumaBnahmen 10.389,96 300.000 300.000,00 32.866,04 -267.133,96
785120 Auszahlungen fiir TiefbaumaRnahmen 121.281,84 250.000 250.000,00 52.217,35 -197.782,65
785134 Auszahlungen fiir Wasserversorgungsanlagen 8.350,20 0 0,00 89,50 89,50
29 |+ Auszahlungen fiir den Erwerb von lbrigem Sachanlagevermdgen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
30 |+ Auszahlungen fiir den Erwerb von Finanzanlagevermdgen und von Wertpapieren des
Umlaufvermdgens 0,00 0 0,00 0,00 0,00
31 |+ Auszahlungen fir InvestitionsférderungsmalRnahmen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
32 |+ Auszahlungen fiir sonstige Investitionstatigkeit 0,00 0 0,00 0,00 0,00
33 |= Auszahlungen fiir Investitionstétigkeit (Nummern 26 bis 32) 140.022,00 550.000 550.000,00 85.172,89 -464.827,11
nachrichtlich: Auszahlungen fir den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditéhnlichen
Rechtsgeschaften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) 0,00 0 0,00 0,00 0,00
34 |= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstatigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33) -140.022,00 -55.000 -55.000,00 -85.172,89 -30.172,89
35 |= Finanzierungsmitteliiberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34) -60.037,33 33.300 33.300,00 -24.291,13 -57.591,13
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschaften fiir Investitionen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung 0,00 0 0,00 0,00 0,00
38 Auszahlungen fiir die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschaften fiir Investitionen 10.000,00 10.000 10.000,00 10.000,00 0,00
792700 Tilgung von Krediten fiir Investitionen bei Kreditinstituten 10.000,00 10.000 10.000,00 10.000,00 0,00
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen fiir auRerordentliche Tilgung 0,00 0 0,00 0,00 0,00
39 Auszahlungen fiir die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung 0,00 0 0,00 0,00 0,00
40 |= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstatigkeit (Nummer 36 + 37) ... (Nummer 38 + 39) -10.000,00 -10.000 -10.000,00 -10.000,00 0,00
41 |= Anderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40) -70.037,33 23.300 23.300,00 -34.291,13 -57.591,13
42 Einzahlungen aus Darlehensriickflissen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
43 Auszahlungen fiir die Gewahrung von Darlehen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 26.736,96 0 0,00 9.169,02 9.169,02
671102 Haushaltsunwirksame Einzahlungen MWST 26.736,96 0 0,00 9.169,02 9.169,02
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 20.798,06 0 0,00 11.830,30 11.830,30
771102 Haushaltsunwirksame Auszahlung Umsatzsteuer 20.798,06 0 0,00 11.830,30 11.830,30
46 Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgédngen [(Nummer 42 + 44) .. (Nummer 43 + 45)] 5.938,90 0 0,00 -2.661,28 -2.661,28
47 |= Uberschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46) -64.098,43 23.300 23.300,00 -36.952,41 -60.252,41
48 Einzahlungen aus Ubertragenen Erméchtigungen der Vorjahre 0,00 0 0,00 0,00 0,00
49 Auszahlungen aus Ubertragenen Erméchtigungen der Vorjahre 0,00 0 0,00 0,00 0,00
50 |= Uberschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 42) ./. (Nummer
43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49) -70.037,33 23.300 23.300,00 -34.291,13 -57.591,13
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten 0,00 0 0,00 0,00 0,00
52 Auszahlungen fiir die Tilgung von Kassenkrediten 0,00 0 0,00 0,00 0,00
53 |= Verédnderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 47 + 51) ./.
(Nummer 52) beziehungsweise (Nummer 50 + 51) ./. (Nummer 52) -64.098,43 23.300 23.300,00 -36.952,41 -60.252,41




ZV Oberlausitz Wasserversorgung 2024
Ergebnis Planansatz Fortgeschriebener Ist-Ergebnis Vergleich Ist/
Ansatz fortgeschriebener Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten 2023 2024 E?JZ; 2024 (Spalte 4 ./. Spalte 3)
1 2 3 4 5
54 Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und
Kontokorrentverbindlichkeiten) 300.553,82 472.200 472.200,00 236.455,39 -235.744,61
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln 0,00 0 0,00 0,00 0,00
55 Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54) 236.455,39 495.500 495.500,00 199.502,98 -295.997,02
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln 5.938,90 0 0,00 -2.661,28 -2.661,28
nachrichtlich:
Betrag der Auszahlungen fiir die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der
Zahlungsverpflichtungen aus kreditahnlichen Rechtsgeschaften einschlielich der als
Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus
kreditdhnlichen Rechtsgeschaften 150.022,00 560.000 560.000,00 95.172,89 -464.827,11
Betrag der verfiigbaren Mittel gemaR § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sachsischen Gemeindeordnung 96.433,39 440.500 440.500,00 114.330,09 0,00




ZV Oberlausitz Wasserversorgung 2024
Produktbereich 11
Produktgruppe 111
Produkt 111000 Innere Verwaltung
Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsiibersicht
Ergebnis Planansatz Fortgeschriebener Ist-Ergebnis Vergleich Ist/
. Ansatz fortgeschriebener Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten 2023 2024 2024 2024 (Spalte 4 .. Spalte 3)
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Euro
1 2 3 4 5
1 anteilige Steuern und &hnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Zuwendungen und Umlagen fiir laufende Verwaltungstatigkeit 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige 6ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeitrage 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 228,47 0 0,00 0,00 0,00
648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von iibrigen Bereichen 22847 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit 0,00 0 0,00 861,56 861,56
659100 Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit 0,00 0 0,00 861,56 861,56
2 |= |anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit 228,47 0 0,00 861,56 861,56
3 anteilige Personalauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Auszahlungen fiir Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit 30.427,35 33.100 33.100,00 28.676,91 -4.423,09
742100 Ehrenamtliche und sonstige Tatigkeit 4.560,00 4.600 4.600,00 4.560,00 -40,00
743103 Auszahlg. f. Sachverstandigen- Gerichts- und dhnl. Kosten 5.234,95 10.300 10.300,00 4.938,98 -5.361,02
743109 Ausz. f. 6ffentl. Bekanntmachg Anzeigen, Ausschreibungen 3.979,94 4.500 4.500,00 5.424,36 924,36
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfélle 2.329,48 900 900,00 2.985,73 2.085,73
745700 Erstattungen an private Unternehmen 13.501,82 11.400 11.400,00 10.356,03 -1.043,97
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit 821,16 1.400 1.400,00 411,81 -988,19
4 |= |anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit 30.427,35 33.100 33.100,00 28.676,91 -4.423,09
5 |= |anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstatigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) -30.198,88 -33.100 -33.100,00 -27.815,35 5.284,65
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
darunter: investive Schliisselzuweisungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeitrdgen und &hnlichen Entgelten fiir Investitionstatigkeit 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Einzahlungen aus der VerduRerung von immateriellen Vermdgensgegenstanden 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Einzahlungen aus der VerduRerung von Grundstlicken, Gebauden und sonstigen
unbeweglichen Vermdgensgegensténden 0,00 0 0,00 0,00 0,00




ZV Oberlausitz Wasserversorgung 2024
Produktbereich 1
Produktgruppe 111
Produkt 111000 Innere Verwaltung
Ergebnis Planansatz Fortgeschriebener Ist-Ergebnis Vergleich Ist/
. Ansatz fortgeschriebener Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten 2023 2024 2024 2024 (Spalte 4 /. Spalte 3)
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Euro
1 2 3 4 5
+ |anteilige Einzahlungen aus der Verauferung von (brigem Sachanlagevermédgen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Einzahlungen aus der VerdufRerung von Finanzanlagevermdgen und von Wertpapieren des
Umlaufvermdgens 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Einzahlungen fiir sonstige Investitionstatigkeit 0,00 0 0,00 0,00 0,00
= |anteilige Einzahlungen fiir Investitionstatigkeit 0,00 0 0,00 0,00 0,00
7 anteilige Auszahlungen fiir den Erwerb von immateriellen Vermdgensgegensténden 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Auszahlungen fiir den Erwerb von Grundstlicken, Gebauden und sonstigen unbeweglichen
Vermdgensgegenstanden 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Auszahlungen fiir Baumanahmen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Auszahlungen fiir den Erwerb von lbrigem Sachanlagevermdgen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Auszahlungen fiir den Erwerb von Finanzanlagevermdgen und von Wertpapieren des
Umlaufvermdgens 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Auszahlungen fiir Investitionsférderungsmalnahmen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Auszahlungen fir sonstige Investitionstétigkeit 0,00 0 0,00 0,00 0,00
= |anteilige Auszahlungen fiir Investitionstatigkeit 0,00 0 0,00 0,00 0,00
= |anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstétigkeit (Nummer 6 ... Nummer 7) 0,00 0 0,00 0,00 0,00
8 |= |anteiliger Finanzierungsmitteliiberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) -30.198,88 -33.100 -33.100,00 -27.815,35 5.284,65
+ |anteilige Einzahlungen aus Ubertragenen Erméchtigungen (ohne Einzahlungen aus tbertragenen
Kreditermachtigungen) 0,00 0 0,00 0,00 0,00
anteilige Auszahlungen aus Ubertragenen Erméchtigungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00




ZV Oberlausitz Wasserversorgung 2024
Produktbereich 53
Produktgruppe 533
Produkt 533000 Wasserversorgung
Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsiibersicht
Ergebnis Planansatz Fortgeschriebener Ist-Ergebnis Vergleich Ist/
. Ansatz fortgeschriebener Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten 2023 2024 2024 2024 (Spalte 4 /. Spalte 3)
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Euro
1 2 3 4 5
1 anteilige Steuern und &hnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Zuwendungen und Umlagen fiir laufende Verwaltungstatigkeit 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige 6ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeitrage 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 34.600 34.600,00 0,00 -34.600,00
641100 Mieten und Pachten 0,00 34.600 34.600,00 0,00 -34.600,00
+ |anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 861,56 500 500,00 510,57 10,57
648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von iibrigen Bereichen 861,56 500 500,00 510,57 10,57
+ |anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit 0,00 0 0,00 0,00 0,00
2 |= |anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit 861,56 35.100 35.100,00 510,57 -34.589,43
3 anteilige Personalauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Auszahlungen fiir Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 449,84 400 400,00 412,74 12,74
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 449,84 400 400,00 412,74 12,74
+ |anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit 0,00 500 500,00 0,00 -500,00
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfélle 0,00 500 500,00 0,00 -500,00
4 |= |anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit 449,84 900 900,00 412,74 -487,26
5 |= |anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstatigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 411,72 34.200 34.200,00 97,83 -34.102,17
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 495.000 495.000,00 0,00 -495.000,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land 0,00 495,000 495,000,00 0,00 -495.000,00
darunter: investive Schliisselzuweisungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeitrdgen und &hnlichen Entgelten fiir Investitionstatigkeit 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Einzahlungen aus der VerauRerung von immateriellen Vermdgensgegenstanden 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Einzahlungen aus der VerduRerung von Grundstiicken, Gebauden und sonstigen
unbeweglichen Vermdgensgegensténden 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Einzahlungen aus der VerauRerung von Ubrigem Sachanlagevermédgen 0,00 0 0,00 0,00 0,00




ZV Oberlausitz Wasserversorgung 2024
Produktbereich 53
Produktgruppe 533
Produkt 533000 Wasserversorgung
Ergebnis Planansatz Fortgeschriebener Ist-Ergebnis Vergleich Ist/
. Ansatz fortgeschriebener Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten 2023 2024 2024 2024 (Spalte 4 ... Spalte 3)
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Euro
1 2 3 4 5
+ |anteilige Einzahlungen aus der VeraufRerung von Finanzanlagevermégen und von Wertpapieren des
Umlaufvermdgens 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Einzahlungen fiir sonstige Investitionstatigkeit 0,00 0 0,00 0,00 0,00
= |anteilige Einzahlungen fiir Investitionstatigkeit 0,00 495.000 495.000,00 0,00 -495.000,00
7 anteilige Auszahlungen fiir den Erwerb von immateriellen Vermdgensgegensténden 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Auszahlungen fiir den Erwerb von Grundstiicken, Geb&uden und sonstigen unbeweglichen
Vermdgensgegenstanden 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Auszahlungen fir Baumafinahmen 140.022,00 550.000 550.000,00 85.172,89 -464.827,11
785110 Auszahlungen fiir Hochbaumanahmen 10.389,96 300.000 300.000,00 32.866,04 -267.133,96
785120 Auszahlungen fiir Tiefoaumanahmen 121.281,84 250.000 250.000,00 52.217,35 -197.782,65
785134 Auszahlungen fiir Wasserversorgungsanlagen 8.350,20 0 0,00 89,50 89,50
+ |anteilige Auszahlungen fiir den Erwerb von lbrigem Sachanlagevermdgen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Auszahlungen fir den Erwerb von Finanzanlagevermdgen und von Wertpapieren des
Umlaufvermdgens 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Auszahlungen fir InvestitionsférderungsmalRnahmen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Auszahlungen fiir sonstige Investitionstatigkeit 0,00 0 0,00 0,00 0,00
= |anteilige Auszahlungen fiir Investitionstatigkeit 140.022,00 550.000 550.000,00 85.172,89 -464.827,11
= |anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstétigkeit (Nummer 6 ... Nummer 7) -140.022,00 -55.000 -55.000,00 -85.172,89 -30.172,89
8 |= |anteiliger Finanzierungsmitteliiberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) -139.610,28 -20.800 -20.800,00 -85.075,06 -64.275,06
+ |anteilige Einzahlungen aus Ubertragenen Erméchtigungen (ohne Einzahlungen aus tbertragenen
Krediterméachtigungen) 0,00 0 0,00 0,00 0,00
anteilige Auszahlungen aus Ubertragenen Erméchtigungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00




ZV Oberlausitz Wasserversorgung 2024
Produktbereich 61
Produktgruppe 612
Produkt 612000 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsiibersicht
Ergebnis Planansatz Fortgeschriebener Ist-Ergebnis Vergleich Ist/
. Ansatz fortgeschriebener Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten 2023 2024 2024 2024 (Spalte 4 .. Spalte 3)
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Euro
1 2 3 4 5
1 anteilige Steuern und &hnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Zuwendungen und Umlagen fiir laufende Verwaltungstatigkeit 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige 6ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeitrage 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 109.771,83 87.200 87.200,00 88.599,28 1.399,28
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen 109.771,83 87.200 87.200,00 88.599,28 1.399,28
+ |anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit 0,00 0 0,00 0,00 0,00
2 |= |anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit 109.771,83 87.200 87.200,00 88.599,28 1.399,28
3 anteilige Personalauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Auszahlungen fiir Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4 |= |anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit 0,00 0 0,00 0,00 0,00
5 |= |anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstatigkeit (Nummer 2 ... Nummer 4) 109.771,83 87.200 87.200,00 88.599,28 1.399,28
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
darunter: investive Schliisselzuweisungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeitragen und &hnlichen Entgelten fiir Investitionstatigkeit 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Einzahlungen aus der VerduRerung von immateriellen Vermdgensgegenstanden 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Einzahlungen aus der VerduRerung von Grundstlicken, Gebauden und sonstigen
unbeweglichen Vermdgensgegensténden 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Einzahlungen aus der Ver&uRerung von Ubrigem Sachanlagevermdgen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Einzahlungen aus der VerduRerung von Finanzanlagevermdgen und von Wertpapieren des
Umlaufvermdgens 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Einzahlungen fiir sonstige Investitionstatigkeit 0,00 0 0,00 0,00 0,00
= |anteilige Einzahlungen fiir Investitionstatigkeit 0,00 0 0,00 0,00 0,00




ZV Oberlausitz Wasserversorgung 2024
Produktbereich 61
Produktgruppe 612
Produkt 612000 Allgemeine Finanzwirtschaft
Ergebnis Planansatz Fortgeschriebener Ist-Ergebnis Vergleich Ist/
. Ansatz fortgeschriebener Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten 2023 2024 2024 2024 (Spalte 4 ... Spalte 3)
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Euro
1 2 3 4 5
7 anteilige Auszahlungen fiir den Erwerb von immateriellen Vermdgensgegensténden 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Auszahlungen fiir den Erwerb von Grundstiicken, Geb&uden und sonstigen unbeweglichen
Vermdgensgegenstanden 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Auszahlungen fiir Baumanahmen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Auszahlungen fiir den Erwerb von lbrigem Sachanlagevermdgen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Auszahlungen fiir den Erwerb von Finanzanlagevermdgen und von Wertpapieren des
Umlaufvermdgens 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Auszahlungen fir InvestitionsférderungsmalRnahmen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
+ |anteilige Auszahlungen fiir sonstige Investitionstatigkeit 0,00 0 0,00 0,00 0,00
= |anteilige Auszahlungen fiir Investitionstatigkeit 0,00 0 0,00 0,00 0,00
= |anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstétigkeit (Nummer 6 ... Nummer 7) 0,00 0 0,00 0,00 0,00
8 |= |anteiliger Finanzierungsmitteliiberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)) 109.771,83 87.200 87.200,00 88.599,28 1.399,28
+ |anteilige Einzahlungen aus Ubertragenen Erméchtigungen (ohne Einzahlungen aus tbertragenen
Krediterméachtigungen) 0,00 0 0,00 0,00 0,00
anteilige Auszahlungen aus Ubertragenen Erméchtigungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00
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ZWECKVERBAND "OBERLAUSITZ WASSERVERSORGUNG", ZITTAU

ANHANG FUR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

. Veranlassung sowie Angaben zu Form und Darstellung der Bilanz

Bis zum Wirtschaftsjahr 2012 wendete der ZV ,Oberlausitz Wasserversorgung® (ZV OWV) die
Vorschriften des Sachsischen Eigenbetriebsgesetzes (SachsEigBG) und der Sachsischen Ei-
genbetriebsverordnung (SachsEigBVO) an.

Die Landesdirektion als Rechtsaufsicht forderte den Zweckverband auf, ab 1. Januar 2013 die
kommunale Doppik anzuwenden. Da der Zweckverband keiner wirtschaftlichen Tatigkeit nach-

geht, war die Anwendung des Eigenbetriebsrechts nicht mehr gerechtfertigt.

Der ZV OWYV schuf im Laufe des Jahres 2012 die Voraussetzungen zur Einflhrung der Doppik.
Die Regelungen in der Verbandssatzung zur HaushaltsfUhrung wurden zum 1. Januar 2013

durch Anpassung der §§ 11-14 entsprechend umgestelit.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2024 erfolgte unter Beachtung der Vorschriften der
Sachsischen Gemeindeordnung (SdchsGemO) und der Sachsischen Kommunalhaushaltsver-
ordnung Doppik (SdchsKomHVO).

Die Gliederung der Bilanz richtet sich insbesondere nach den Vorgaben des § 51 SachsKomH-
VO, die Gliederung der Ergebnisrechnung nach den Vorgaben des § 48 SdchsKomHVO und die
Gliederung der Finanzrechnung nach den Vorgaben des § 49 SachsKomHVO. Dabei wurden
zudem die gemal § 128 Satz 1 Nr. 5 SachsGemO vom Staatsministerium des Innern in der

VwV Kommunale Haushaltssystematik verbindlich vorgeschriebenen Muster verwendet.

Gemal § 88 Absatz 2 SachsGemO ist dem Jahresabschluss ein Anhang beizufliigen, dessen
inhaltliche Ausgestaltung § 52 SdchsKomHVO folgt.

Der Anlagenspiegel wurde gemafR Muster 14 zu § 54 Absatz 1 SachsKomHVO erstellt.
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Neben der Beteiligung an der SOWAG mbH und dem ZV ,Fernwasserversorgung Sdier* enthalt
er seit dem Jahr 2020 im Zuge des Pachtmodells getatigte Investitionen in Anlagen der Wasser-

versorgung.

Die kaufmannische Betriebsflihrung erledigt die SOWAG mbH.

Il. Erlauterungen zu Posten der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung

beziiglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Zweckverband Ubertrug aufgrund des Ausgliederungsvertrages zum 1. Januar 2000 sein
gesamtes Sachanlagevermoégen und die immateriellen Vermoégensgegenstinde auf die
SOWAG mbH.

Ab dem Jahr 2020 wurden im Zweckverband wieder Investitionen getatigt.

Das Anlagevermoégen ist zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten zuzlglich Anschaffungs-
nebenkosten und abzlglich Anschaffungskostenminderungen sowie planmafiger Abschreibun-
gen bewertet. Fur die planmafligen Abschreibungen wurde ausschlie3lich die lineare Methode
angewandt. Die der Abschreibung zugrundeliegende Nutzungsdauer fur Verteilungsanlagen

wurde auf 40 Jahre festgelegt.

Die Nutzungsdauern der Gbrigen abnutzbaren Anlagenguter orientieren sich an branchenspezifi-
schen Richtwerten unter Beachtung betrieblicher Besonderheiten. Die beschrankt personlichen
Dienstbarkeiten werden eigenstandig als immaterieller Vermdgensgegenstand aktiviert, der

nicht der Abschreibung unterliegt.
Gemal § 61 Absatz 6 SachsKomHVO sind die Anteile an der SOWAG mbH und dem Zweck-
verband ,Fernwasserversorgung Sdier” zu Anschaffungskosten bewertet und unter den Finan-

zanlagen erfasst; Abschreibungen waren nicht vorzunehmen.

Die Forderungen gehen zum Nennwert in die Bilanz ein.
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Die Riickstellungen bertcksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkei-
ten. Sie sind mit dem nach vernlnftiger kaufmannischer Beurteilung notwendigen Erfiillungsbe-

trag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfullungsbetrag angesetzt. Eine Abzinsung war nicht

vorzunehmen.

B. Angaben zu Posten der Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermogens (T€ 1.413) zeigt der beigefligte Anlagennachweis.

Unter den Finanzanlagen sind die Anteile an verbundenen Unternehmen (SOWAG mbH) tber
T€ 26.476 und die Beteiligung am Zweckverband ,Fernwasserversorgung Sdier‘ Uber T€ 231

ausgewiesen.

Der Wert der Anteile an verbundenen Unternehmen ergibt sich aus dem Wert des zum 1. Janu-
ar 2000 auf die SOWAG mbH ubertragenen Anlage- und Umlaufvermdgens abzlglich der eben-
falls zu diesem Stichtag Ubertragenen Verbindlichkeiten, passivierten Sonderposten und Ruck-
stellungen. Veranderungen ergaben sich aus der Herausgabe oder Vereinnahmung weiterer

Sacheinlagen infolge von Aus- und Eintritten von Mitgliedsgemeinden.

Der Zweckverband halt nach der Ausgliederung seines Verbandsvermogens unverandert 96 %
der Geschaftsanteile der SOWAG mbH. Abweichend davon betragt sein Anteil am Kapital des
Unternehmens 98,81 %. Das Eigenkapital der SOWAG mbH zum 31. Dezember 2024 betragt
T€ 29.093. Im Geschéftsjahr 2024 wies die Gesellschaft einen Jahresuberschuss von T€ 423

und einen Bilanzgewinn von T€ 2.603 aus.

Der ZzV OWYV ist Mitglied im Zweckverband ,Fernwasserversorgung Sdier, Bautzen
(Beteiligung). Gemal Satzung aus der Sicherheitsneugrindung vom 1. August 2002 betragt die
Beteiligungsquote des OWV 7 % des Stammkapitals von T€ 3.300, mithin T€ 231. Der Zweck-
verband ,Fernwasserversorgung Sdier* verfuigt per 31. Dezember 2024 Uber ein Eigenkapital
von T€ 15.742 und verzeichnete im Wirtschaftsjahr 2024 einen Jahresgewinn in Héhe von
T€ 331.
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Forderungen bestanden zum Stichtag 31. Dezember 2024 in Hohe von T€ 114. Diese hatten

keine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (siehe Anlage zum Anhang).

Zum 31. Dezember 2024 betragen die Forderungen gegen die SOWAG T€ 114. Es handelt sich
hierbei um Forderungen aus der RuckUbertragung der Investition Sanierung Wasserwerk
Jonsdorf-Drehe, die urspringlich im Rahmen des Pachtmodells umgesetzt werden sollte
(T€ 102). Aus der Berechnung von Entgelten fur die Verpachtung des Anlagevermogens der
Jahre 2022 bis 2024 sind Forderungen in Héhe von T€ 12 entstanden.

Die Kapitalposition des ZV OWYV besteht aus dem Basiskapital und den Rucklagen.

Das Basiskapital, welches sich in der berichtigten Eréffnungsbilanz als Residualgréfie aller Ver-
mogensgegenstande und Schulden sowie Ruckstellungen zum 1. Januar 2013 errechnete, sank
im Jahr 2013 infolge der Ausgleichszahlung an die SOWAG mbH im Zuge der Ubertragung des
Anlagevermdgens der Ortsteile Hirschfelde, Schlegel, Wittgendorf, Dittelsdorf und Drausendorf
an die Stadtwerke Zittau GmbH um T€ 115 auf T€ 26.634. Dieser Stand ist unverandert per
31. Dezember 2024.

Die in den Jahren 2013 bis 2024 erwirtschafteten Jahresuberschisse in Héhe von insgesamt

T€ 470 wurden der Riicklage aus Uberschiissen des ordentlichen Ergebnisses zugefiihrt.

Der Sonderposten fiir Investitionszuschiisse zum Anlagevermégen besteht zum 31. De-
zember 2024 in Hohe von T€ 1.159. Der Sonderposten wurde fur erhaltene Ertragszuschisse
zur Forderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe ,Ver-
besserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW Infra) gebildet. Im Haushaltsjahr 2024 er-
hielt der Zweckverband keine Férdermittel. Ein Betrag in Héhe von T€ 8 wurde abschreibungs-

konform ertragswirksam aufgeldst.

Die Ruckstellungen (T€ 5) betreffen Ruckstellungen fir die Aufstellung, Prifung und Verdffent-
lichung des Jahresabschlusses 2024.

Die Laufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus der Verbindlichkeitstubersicht (siehe An-

lage zum Anhang).
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Zum 31. Dezember 2024 betragen die Verbindlichkeiten gegentber der SOWAG T€ 45. Es han-
delt sich hierbei im Wesentlichen um Verbindlichkeiten aus Betriebsflihrung (T€ 11) und aus der
Rulckzahlungsverpflichtung fir zu hohe Anzahlungen auf die Blrgschaftsvergutung des Jahres
2024 (T€ 33).

C. Angaben zu Posten der Ergebnisrechnung

Finanzertrage (T€ 62) entstanden aus der Gewahrung von Blrgschaften gegenuber der SO-
WAG mbH.

Sonstige ordentliche Ertrage (T€ 14) entstanden vor allem aus der Auflésung des Sonderpos-
tens fur Investitionszuschiisse (T€ 8), Entgelte fir die Verpachtung des Anlagevermdgens fir
das Jahr 2024 (T€ 5).

Periodenfremde Ertrage waren fur Rickzahlungen von Versicherungspramien aus der Bau-

leistungsversicherung (T€ 1) zu verzeichnen.

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (T€ 29) zahlen Aufwendungen fur die Be-
triebsfuhrung zur Abwicklung der Verwaltungsaufgaben des Verbandes (T€ 11), Prifungs- und
Beratungskosten (T€ 5), Aufwendungen fiir die Versicherungen (T€ 3), Aufwendungen fir Of-

fentlichkeitsarbeit und Inserate (T€ 5), fur die Vergutung des Zweckverbandsvorstandes (T€ 5).

Geringe Kosten wurden auch fur die Kontenfuhrung bei Kreditinstituten sowie fir Dienstleistun-

gen fur das EDV-Programm fallig.

Die Abschreibungen auf das Anlagevermdgen betrugen im Haushaltsjahr T€ 12.

Aus der Inanspruchnahme von Darlehen entstanden Zinsaufwendungen von € 413.

Das Gesamtergebnis betragt im Jahr 2024 € 34.394,04 und soll in die Ricklage des ordentli-

chen Ergebnisses eingestellt werden.
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D. Angaben zu Posten der Finanzrechnung

Zinsen und ahnliche Einzahlungen (T€ 89) entstanden im Wesentlichen aus den vierteljahrli-
chen Abschlagszahlungen der SOWAG mbH fir die Ubernahme von Birgschaften zu deren
Gunsten (T€ 96) abziglich einer Riickzahlung der Uberzahlung aus der Birgschaftsverglitung
des Jahres 2023 (T€ 7).

Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (T€ 1) waren im Jahr 2024 fur Rickzahlungen
von Versicherungspramien und einer Einzahlung aus der Weiterberechnung der Bauwesenver-
sicherung aus dem Jahr 2023 zu verzeichnen. Die Einzahlungen aus den Pachtentgelten flr

Wasserversorgungsanlagen werden erst 2024 vereinnahmt.

Unter den sonstigen haushaltswirksamen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatig-
keit (T€ 29) sind zum einen die Auszahlungen zum Ausgleich der offenen Verbindlichkeiten per
31. Dezember 2023 fur die Betriebsfuhrung zur Abwicklung der Verwaltungsaufgaben des Ver-
bandes (T€ 10). Zum anderen sind u.a. enthalten Auszahlungen flr die Versicherungen (T€ 3),
Auszahlungen fir Offentlichkeitsarbeit und Inserate (T€ 5) und fiir die Vergiitung des Zweckver-
bandsvorstandes (T€ 5) jeweils das Jahr 2024 betreffend.

Die Zahlung fur die Inanspruchnahme der Ruckstellungen fur die Prufung des Jahresabschlus-
ses 2023 (T€ 4) erfolgte im Haushaltsjahr 2024. Zudem wurde im Januar 2024 die Veréffentli-
chung des Jahresabschlusses 2022 (T€ 1) zahlungswirksam. Die Zahlung fir die Veroffentli-

chung des Jahresabschlusses 2023 wurde erst im Januar 2025 fallig.

Die Aufwendungen flr die Betriebsfiihrung zur Abwicklung der Verwaltungsaufgaben des Ver-
bandes aus 2024 (T€ 11) und fur die Prifung und Veroffentlichung des Jahresabschlusses
2024 (T€ 5) sind ebenfalls erst im Jahr 2025 fallig.

Insgesamt entstand ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstatigkeit in Hohe
von T€ 61.

Im Jahr 2024 waren keine Einzahlungen fiir die Investitionstatigkeit zu verzeichnen. Die Ein-
nahmen fir die Rickrechnung der InvestitionsmalRnahme Sanierung Wasserwerk Jonsdorf -
Drehe (T€ 102) wurden erst im Februar 2025 wirksam.
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Die Auszahlungen fir die Investitionstatigkeit beliefen sich im Jahr 2024 auf T€ 85 und be-
treffen Baumafnahmen in Grof3schonau OT Waltersdorf fir den Neubau des Hochbehalters,
die Erneuerung des TW-Netzes in Grol3schénau, OT Waltersdorf sowie Planungskosten fur die

Sanierung des Wasserwerkes Jonsdorf Drehe.

Diese betreffen Anlagenzugange in Héhe von T€ 37 sowie die im Laufe des Jahres 2024 geleis-
teten Ausgaben fur die Planungen zur Sanierung des Wasserwerks Jonsdorf-Drehe (T€ 31).
Zudem wurden Zahlungen in Héhe von T€ 24 flir Rechnungen aus dem Jahr 2023 geleistet.
Zahlungen in Hohe von T€ 7 aus im Jahr 2024 getatigten Investitionen werden erst im Folgejahr

geleistet.

Der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstatigkeit betragt somit T€ -85.

Im Jahr 2024 waren keine Einzahlungen aus der Finanzierungstatigkeit zu verzeichnen.
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschiften fir Investitionen waren im Jahr 2024 in Hohe von T€ 10 zu tatigen, so

dass ein Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstatigkeit in Hohe von T€ -10 entstand.

Zudem erhielt der ZV durch Erstattungen der Vorsteuer fur Investitionsrechnungen Einzahlun-

gen aus durchlaufenden Geldern in Héhe von T€ 3.

Insgesamt ist der Finanzmittelbestand des Zweckverbandes im Jahr 2024 um T€ 37 gesun-
ken. Zum Stichtag 31. Dezember 2024 besteht ein Finanzmittelbestand von T€ 200.
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lll. Sonstige Angaben

Der Verband beschéftigt kein eigenes Personal.

Far die auf die SOWAG mbH ubertragenen Darlehen hat der Zweckverband Birgschaften ge-

genuber den Kreditinstituten Gbernommen; eine Zusammenstellung zeigt die folgende Tabelle:

Ubersicht iiber Biirgschaften fiir Verbindlichkeiten der SOWAG mbH (verbundenes Unter-

nehmen) gegeniiber Kreditinstituten zum 31. Dezember 2024

Ursprungliches Darlehen Stand am 31.12.2024

Kreditinstitut € €
Kreditanstalt fur Wiederaufbau 148.700,00 56.506,00
Deutsche Kreditbank AG 13.206.000,00 8.594.592,80
Séachsische Aufbaubank 1.189.402,48 20.000,00
Commerzbank AG 4.136.000,00 2.994.400,00
18.680.102,48 11.665.498,80

Die zu Gunsten der SOWAG mbH eingegangenen Birgschaften waren nicht zu passivieren, da

die SOWAG mbH ihre Ruckzahlungsverpflichtungen vertragsgemaf erfullen wird.

Risiken aus nicht in der Bilanz enthaltenen Geschaften des Zweckverbandes sind nicht ersicht-
lich.

Es wurden keine Geschéafte zu nicht marktublichen Bedingungen abgewickelt.
Verpflichtungen gegeniber verbundenen Unternehmen ergeben sich aus dem Versorgungsver-

trag und dem Betriebsfiihrungsvertrag mit der SOWAG mbH. Sonstige finanzielle Verpflichtun-

gen Uber die in der Bilanz angegebenen Verpflichtungen ergeben sich nicht.
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Mit der SOWAG wurde ein Rahmenvertrag zur Verpachtung von Anlagevermdgen abgeschlos-
sen. Dieser beinhaltet die Verpachtung des vom Zweckverband erworbenen Anlagevermogens
zum Zwecke des Betriebs der Anlagen. Dieser Rahmenvertrag regelt die Grundsatze zur Ermitt-
lung des Pachtentgeltes und zum Ubergang der Haftung. Mit der Errichtung der einzelnen Anla-
geguter erfolgt jeweils die detaillierte Regelung fur das Pachtobjekt. Im Jahr 2023 erfolgte die
Abrechnung erster Verpachtungen fir die BaumaRnahme Waltersdorf, Rohrnetz 1. und 2. Bau-

abschnitt.

Weitere langfristige Pacht-, Miet- oder Leasingvertrage bestehen nicht.

Der Versorgungsvertrag mit der SOWAG mbH wurde im November 2024 verlangert und hat nun

eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2035.

Besondere Vorfalle nach dem Abschluss des Haushaltsjahres, Uber die im Anhang zu berichten

ware, haben sich nicht ergeben.

Zittau, den 30. Juni 2025

Riecke
Verbandsvorsitzender



10 ZV Oberlausitz Wasserversorgung

Anlageniibersicht 2024

der A ffi oder Her g der Abschreil Buchwerte
Stand am Zugange Abgange Umbuchungen Stand am Stand am o [ Stand am am am
31.12.2023 in in in 31.12.2024 31.12.2023 in in in in 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2024
An|agevermogen 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024
in€
1 2 3 7 5 6 7 8 g 10 1 12 3
14 Immaterielle Vermégensgegenstinde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 fir geleistete 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Sachanlagevermégen 1.468.590,70 63.000,89 85.475,33 0,00|  1.446.116,26 20.506,82 12.362,19 0,00 0,00 0,00 32.869,01| 1.448.083,88|  1.413.247,25
134 iicke und Rechte an solchen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1311 Grinfiachen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1312 Ackerland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1313 Wald und Forsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1314  Schutz- und Ausgleichsfliichen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1315 Gewdsser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1316 Sonstige unbebaute Grundstiicke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2 Bebaute Grundstiicke und grundstiicksgleiche Rechte an solchen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1321  Wohnbauten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1322  Soziale Einrichtungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1323  Schulen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1324  Kulturanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1325 Sportaniagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1326 Gartenaniagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1327  Verwaltungsgebéude 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1328 Sonstige Gebaude 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133 6gen einschlieBli icke und Rechte 484.791,84 0,00 0,00 28.230,19 513.022,03 20.079,84 12.362,19 0,00 0,00 0,00 32.442,03 464.712,00 480.580,00
1331 Bricken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1332 mit und Si 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1333 Stromversorgungsanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1334  Gasversorgungsanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1335 Wasserversorgungsaniagen 484.791,84 0,00 0,00 28.230,19 513.022,03 20.079,84 12.362,19 0,00 0,00 0,00 32.442,03 464.712,00 480.580,00
1336 Abfallbeseitigungsaniagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1337 und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.3.8 Straen, Wege, Plétze und Verkehrslenkungsanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1339  Sonstiges Infrastrukturvermégen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
134 Bauten auf fremden Grund und Boden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
135  Kunstgegenstande und Kulturdenkméler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
136  Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
137 Betriebs- und Geschftsausstatiung, Tiere 426,98 0,00 0,00 0,00 426,98 426,98 0,00 0,00 000 0,00 426,98 0,00 0,00
138  Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 983.371,88 63.000,89 85.475,33 -28.230,19 932.667,25 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 983.371,88 932.667,25
14 Finanzanlagevermdgen 26.707.159,98 0,00 0,00 0,00( 26.707.159,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.707.159,98| 26.707.159,98
141 Anteile an verbundenen Unternehmen 26.476.159,98 0,00 0,00 0,00| 26.476.159,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 26.476.15998| 26.476.159,98
142 Beteiigungen 231.000,00 0,00 0,00 0,00 231.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231.000,00 231.000,00
143 Sondervermigen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
144  Ausleihungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145 Wertpapiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 28.175.750,68 63.000,89 85.475,33 0,00 28.153.276,24 20.506,82 12.362,19 0,00 0,00 0,00 32.869,01| 28.155.243,86| 28.120.407,23




ZV Oberlausitz Wasserversorgung

Forderungsiibersicht

2024

Stand zu Beginn

Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit

Stand zum Ende

bis zu einem Jahr | von mehr als einem von mehr als
Arten der Forderungen 2024 bis zu fiinf Jahren fiinf Jahren 2024
Euro
1 2 3 4 5
1. Offentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1 Offentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Steuerforderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 Forderungen aus Transferleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 Sonstige 6ffentlich-rechtliche Forderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Privatrechtliche Forderungen 12.782,61 114.108,90 0,00 0,00 114.108,90
davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermégen 6.332,67 114.108,90 0,00 0,00 114.108,90
3. Summe aller Forderungen 12.782,61 114.108,90 0,00 0,00 114.108,90
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Verbindlichkeiteniibersicht

2024

Stand zu Beginn Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres Stand zum Ende
mit einer Restlaufzeit
Arten der Verbindlichkeiten 2024 nom e | st e | finf daven 2024
Euro
1 2 3 4 5
1. Anleihen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten fiir Investitionen 115.000,00 10.000,00 40.000,00 55.000,00 105.000,00
2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 von Sondervermdgen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 vom offentlichen Bereich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1 vom Bund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.2 vom Land 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbénden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.4 von Zweckverbanden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.5 vom sonstigen 6ffentlichen Bereich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.6 von sonstigen offentlichen Sonderrechnungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt 115.000,00 10.000,00 40.000,00 55.000,00 105.000,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 115.000,00 10.000,00 40.000,00 55.000,00 105.000,00
2.5.2 von Ubrigen Kreditgebern 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditatssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1 vom offentlichen Bereich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,  Verbindlichkeiten aus Vorgangen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich
gleichkommen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 40.642,13 14.418,27 0,00 0,00 14.418,27
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten 6.800,72 45.875,79 0,00 0,00 45.875,79
8. Summe aller Verbindlichkeiten 162.442,85 70.294,06 40.000,00 55.000,00 165.294,06
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Allgemeine Auftragsbedingungen

far

Wirtschaftspruferinnen, Wirtschaftsprufer und
Wirtschaftsprufungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten fiir Vertrage zwischen Wirtschafts-
priferinnen, Wirtschaftspriifern oder Wirtschaftspriifungsgesellschaften
(im Nachstehenden zusammenfassend ,Wirtschaftspriifer* genannt) und
ihren Auftraggebern Uiber Priifungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Auftrage, soweit nicht etwas
anderes ausdrlcklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend
vorgeschrieben ist.

(2) Dritte kdnnen nur dann Anspriiche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprifer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Anspriiche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegentiber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhaltnis mit
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprifer auch gegeniiber Dritten
ZU.

2. Umfang und Ausfiihrung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsat-
zen ordnungsmaRiger Berufsausiibung ausgefiihrt. Der Wirtschaftsprifer
Ubernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben
der Geschaftsfihrung. Der Wirtschaftsprifer ist fir die Nutzung oder
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der
Wirtschaftsprifer ist berechtigt, sich zur Durchfiihrung des Auftrags sach-
verstandiger Personen zu bedienen.

(2) Die Beriicksichtigung auslandischen Rechts bedarf — auRer bei
betriebswirtschaftlichen Priifungen — der ausdriicklichen Vereinbarung in
Textform.

(3) Andert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
Renden beruflichen AuRerung, so ist der Wirtschaftspriifer nicht verpflich-
tet, den Auftraggeber auf Anderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafur zu sorgen, dass dem Wirtschaftspriifer
alle fur die Ausfiihrung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig ibermittelt werden und ihm von allen Vor-
gangen und Umstanden Kenntnis gegeben wird, die fiir die Ausfiihrung
des Auftrags von Bedeutung sein kénnen. Dies gilt auch fir die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgange und Umstande, die erst wah-
rend der Tatigkeit des Wirtschaftspriifers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftsprifer geeignete Auskunftspersonen benennen.
(2) Auf Verlangen des Wirtschaftspriifers hat der Auftraggeber die Voll-
standigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen
sowie der gegebenen Auskinfte und Erklarungen in einer vom Wirt-
schaftspriifer formulierten Erklarung in gesetzlicher Schriftform oder einer
sonstigen vom Wirtschaftsprifer bestimmten Form zu bestéatigen.

4. Sicherung der Unabhéngigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhangigkeit
der Mitarbeiter des Wirtschaftspriifers gefahrdet. Dies gilt fiir die Dauer
des Auftragsverhaltnisses insbesondere fiir Angebote auf Anstellung oder
Ubernahme von Organfunktionen und fiir Angebote, Auftrage auf eigene
Rechnung zu ibernehmen.

(2) Sollte die Durchfiihrung des Auftrags die Unabhéngigkeit des Wirt-
schaftsprifers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf
die die Unabhangigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden
wie auf den Wirtschaftsprifer, in anderen Auftragsverhaltnissen beein-
trachtigen, ist der Wirtschaftsprifer zur aulRerordentlichen Kiindigung des
Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und miindliche Auskiinfte

Soweit der Wirtschaftspriifer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung mafgebend. Entwiirfe solcher Darstellungen sind
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unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich
vereinbart, sind miindliche Erklarungen und Auskiinfte des Wirtschafts-
prifers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestatigt werden. Er-
klarungen und Auskiinfte des Wirtschaftsprifers auflierhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen AuBerung des Wirtschaftspriifers
(1) Die Weitergabe beruflicher AuRerungen des Wirtschaftspriifers
(Arbeitsergebnisse oder Ausziige von Arbeitsergebnissen — sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information Uber das Tatigwerden
des Wirtschaftsprifers fur den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftspriifers, es sei denn, der
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-
zes oder einer behordlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher AuRerungen des Wirtschaftspriifers und
die Information Uber das Tatigwerden des Wirtschaftsprifers fir den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulassig.

7. Mangelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mangeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfiil-
lung durch den Wirtschaftsprifer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw.
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmadglichkeit der
Nacherfiillung kann er die Verglitung mindern oder vom Vertrag zuriick-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurlicktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung,
Unzumutbarkeit oder Unmdglichkeit der Nacherfiillung fiir ihn ohne Inte-
resse ist. Soweit darliber hinaus Schadensersatzanspriiche bestehen, gilt
Nr. 9.

(2) Ein Nacherfiillungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzuglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfiillungsanspri-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsatzlichen Handlung beruhen, ver-
jahren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjahrungsbeginn.
(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Méngel, die in einer beruflichen AuRerung (Bericht, Gutachten
und dgl.) des Wirtschaftspriifers enthalten sind, kénnen jederzeit vom
Wirtschaftsprifer auch Dritten gegeniiber berichtigt werden. Unrichtigkei-
ten, die geeignet sind, in der beruflichen AuRerung des Wirtschaftspriifers
enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die AuRe-
rung auch Dritten gegeniiber zurlickzunehmen. In den vorgenannten Fal-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftspriifer tunlichst vorher zu héren.

8. Schweigepflicht gegeniiber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprufer ist nach MafRgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1
HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, Giber Tatsachen und Umstén-
de, die ihm bei seiner Berufstatigkeit anvertraut oder bekannt werden,
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von
dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftspriifer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Fir gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprifers,
insbesondere Prifungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen
Haftungsbeschrankungen, insbesondere die Haftungsbeschrankung des
§ 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschrankung Anwendung
findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschréankung besteht, ist der
Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prifer bestehenden Vertragsverhaltnis auf Ersatz eines fahrlassig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schaden aus der Verletzung von
Leben, Kérper und Gesundheit sowie von Schaden, die eine Ersatzpflicht
des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begriinden, gemaR § 54a Abs. 1
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschrankt. Gleiches gilt fir Anspriiche, die Dritte
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhaltnis gegeniiber dem
Wirtschaftspriifer geltend machen.
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(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftspriifer be-
stehenden Vertragsverhaltnis Anspriiche aus einer fahrlassigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprifers her, gilt der in Abs. 2 genannte Hochstbetrag
fiir die betreffenden Anspriiche aller Anspruchsteller insgesamt.

(4) Der Hochstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch beziiglich eines aus mehreren
Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der ein-
zelne Schadensfall umfasst samtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne
Ruicksicht darauf, ob Schaden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche
Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in
rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall
kann der Wirtschaftsprifer nur bis zur Hohe von 5 Mio. € in Anspruch ge-
nommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der in Textform erklarten Ablehnung der Ersatzleistung Klage
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies
gilt nicht fir Schadensersatzanspriiche, die auf vorsatzliches Verhalten zu-
riickzufiihren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kor-
peroder Gesundheit sowie bei Schaden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers
nach § 1 ProdHaftG begriinden. Das Recht, die Einrede der Verjahrung gel-
tend zu machen, bleibt unberihrt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberdiihrt.

10. Erganzende Bestimmungen fiir Priifungsauftrage

(1) Andert der Auftraggeber nachtraglich den durch den Wirtschaftspriifer
gepruften und mit einem Bestatigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestatigungsvermerk nicht weiterverwenden.
Hat der Wirtschaftspriifer einen Bestatigungsvermerk nicht erteilt, so ist
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprifer durchgefiihrte Priifung im
Lagebericht oder an anderer fiir die Offentlichkeit bestimmter Stelle nur mit
in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftspriifers und
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulassig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprifer den Bestatigungsvermerk, so darf der
Bestatigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestatigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftspriifers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf funf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Erganzende Bestimmungen fiir Hilfeleistung in Steuersachen
(1) Der Wirtschaftsprifer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und
vollstandig zugrunde zu legen; dies gilt auch fiir Buchfiihrungsauftrage. Er
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.
(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprifer hierzu
ausdricklich den Auftrag tbernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftsprifer alle fir die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftspriifer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfligung
steht.
(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tatigkeiten:
a) Ausarbeitung und elektronische Ubermittlung der Jahressteuererkl&run-
gen, einschlieBlich E-Bilanzen, fir die Einkommensteuer, Kérperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber
vorzulegenden Jahresabschliisse und sonstiger fiir die Besteuerung
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise
b) Nachpriifung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c) Verhandlungen mit den Finanzbehdérden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklarungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebsprifungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebspriifungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.
Der Wirtschaftsprifer beriicksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche verdffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.
(4) Erhalt der Wirtschaftsprifer fir die laufende Steuerberatung ein
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tatigkeiten gesondert
zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprifer auch Steuerberater ist und die Steuer-

beratervergitungsverordnung fiir die Bemessung der Vergltung anzuwen-

den ist, kann eine héhere oder niedrigere als die gesetzliche Verglitung in

Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kor-

perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen

der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf

Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch fur

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der
Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tatigkeit im Zusammenhang mit
Umwandlungen, Kapitalerhdhung und -herabsetzung, Sanierung,
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsverauflerung,
Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstiitzung bei der Erfiillung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklarung als

zusétzliche Tétigkeit ibernommen wird, gehért dazu nicht die Uberpriifung

etwaiger besonderer buchmaRiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob

alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Verglnstigungen

wahrgenommen worden sind. Eine Gewabhr fiir die vollstandige Erfassung

der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht tGber-

nommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprifer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wiinscht oder besondere Sicherheitsanforderungen
stellt, wie etwa die Verschllisselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den
Wirtschaftspriifer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergiitung

(1) Der Wirtschaftspriifer hat neben seiner Gebiihren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
satzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschiisse auf Vergltung und
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Anspriiche abhangig machen. Mehrere Auftraggeber
haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprifers auf Vergltung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskraftig festgestellten Forderungen zulassig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprifer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Fir den Auftrag, seine Durchfiihrung und die sich hieraus ergebenden
Anspriche gilt nur deutsches Recht.

Lizenziert fur/Licensed to: DONAT WP GmbH Wirtschaftspriifungsgesellschaft | 5116926 | 660



DONAT WP GmbH
Wirtschaftsprifungsgesellschaft

Chemnitzer Straf’e 48a - 01187 Dresden

Telefon: +49 351 88 88 67 0
Fax: +49 351 88 88 67 67

e-mail: info@donat-wp.de
Internet: www.donat-wp.de




	Anlagenverzeichnis
	Abkürzungsverzeichnis
	Prüfungsauftrag
	Grundsätzliche Feststellungen
	Lage des Unternehmens

	Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung
	Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung
	Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung
	Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen
	Jahresabschluss
	Rechenschaftsbericht


	Gesamtaussage des Jahresabschlusses
	Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

	Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
	Vermögenslage (Bilanz)
	Finanzlage (Kapitalflussrechnung)
	Ertragslage (Ergebnisrechnung)

	Haushaltssatzung 2024


	Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
	Anlagen

	Rechenschaftsbericht
	Vermögensrechnung
	Ergebnisrechnung
	Finanzrechnung
	Anhang
	Allgemeine Auftragsbedingungen


		2025-10-16T12:36:58+0000
	Olaf Donat




